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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11736
öffentlich
30.06.2017
Sabrina Seemann

Abberufung eines Mitgliedes des WTU-Ausschusses der Stadt 
Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 24. Mai 2017 teilt Herr Christoph Weiher mit, dass er zum 25.05.2017 
sein Mandat im WTU-Ausschuss der Stadt Klütz aus persönlichen Gründen niederlegen 
möchte.

Die Voraussetzung zur Mitgliedschaft eines Gemeindevertreters und/oder eines sachkundi-
gen Einwohners als Mitglied in einem beratenden Ausschuss der Gemeindevertretung ist die 
Wahl durch die Gemeindevertretung (§ 36 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 32 Absatz 2 Satz 1 KV 
M-V). Dieser Wahlbeschluss ist bei einem Rücktritt aufzuheben und das geschieht auch bei 
„eigenem Verlangen“ oder anderem Vorschlag durch die Fraktion durch „Abberufung“. Hierzu 
§ 19 Absatz 3 Satz 3 KV M-V, danach kann auch ein ehrenamtlich Tätiger seine Abberufung 
verlangen und dann nach § 32 Absatz 3 KV M-V durch die GV mit Mehrheitsbeschluss abbe-
rufen werden.

Aus diesem Grund muss die Stadtvertretung der Stadt Klütz die Abberufung von Herrn Chris-
tian Weiher mit einem Mehrheitsbeschluss aller Stadtvertreter beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, Herrn Christian Weiher aus dem WTU-Aus-
schuss der Stadt Klütz abzuberufen.

Finanzielle Auswirkungen:
ja

Anlagen:
Schreiben bzgl. der Niederlegung vom 24. Mai 2017

zu TOP 8.

1 von 126 in Zusammenstellung



                                                           Seite: 1/1

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Leitende Verwaltungsbeamtin

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/16/10467
öffentlich
19.05.2016
Frau Katrin Pardun

Wahl eines/einer Stadtvertreters/in in den Sozial- und Kulturaus-
schuss der Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Frau Renate Menzel hat ihr Mandat als Stadtvertreterin der Stadt Klütz niedergelegt. Frau 
Menzel war durch die Stadtvertretung in den Sozial- und Kulturausschuss gewählt worden.

Nunmehr ist ein/e neue/r Stadtvertreter/in in den Sozial- und Kulturausschuss zu wählen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt den/die Stadtvertreter/in

Frau/Herrn ………………………………….

in den Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Klütz.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
keine

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

zu TOP 9.
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11538
öffentlich
28.04.2017
Sabrina Seemann

Wahl eines Mitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss der 
Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Herr Nico Maerz hat mit Schreiben vom 25.04.2017 mit sofortiger Wirkung seine Funktion als 
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Klütz niedergelegt. Herr Maerz gibt 
persönliche Gründe an.

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Klütz besteht der Rechnungsprüfungsaus-
schuss aus 2 Stadtvertreter und 1 sachkundigen Einwohnern. Durch die Mandatsniederle-
gung/Abberufung von Herrn Maerz ist somit Stadtvertreter für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss durch die Stadtvertretung der Stadt Klütz zu wählen.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt Herrn / Frau …………………………...  als Mitglied 
in den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Klütz.
 

Finanzielle Auswirkungen:
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Klütz
 

Anlagen:
keine

zu TOP 10.
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11108
öffentlich
03.01.2017
Frau Monique Rieske

Wahl eines sachkundigen Einwohners in den Finanzausschuss der 
Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Herr Markus Arndt hat mit Schreiben vom 21.12.2016 mit sofortiger Wirkung seine Funktion 
als sachkundiger Einwohner des Finanzausschusses der Stadt Klütz niedergelegt. Herr 
Arndt gibt persönliche und berufliche Gründe an.

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Klütz besteht der Finanzausschuss aus 4 Stadt-
vertretern und 3 sachkundigen Einwohnern. Durch die Mandatsniederlegung von Herrn Arndt 
ist somit ein sachkundiger Einwohner für den Finanzausschuss durch die Stadtvertretung der 
Stadt Klütz zu wählen.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt Herrn / Frau …………………………...  als sachkun-
dige/n Einwohner/in in den Finanzausschuss der Stadt Klütz.
 

Finanzielle Auswirkungen:
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Klütz
 

Anlagen:
keine

zu TOP 11.
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11737
öffentlich
30.06.2017
Sabrina Seemann

Wahl eines sachkundigen Einwohners in den WTU-Ausschuss der 
Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Herr Christoph Weiher hat mit Schreiben vom 24.05.2017 mit sofortiger Wirkung seine Funk-
tion als sachkundiger Einwohner des WTU-Ausschusses der Stadt Klütz niedergelegt. Herr 
Weiher gibt persönliche Gründe an.

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Klütz besteht der WTU-Ausschuss aus 5 Stadt-
vertretern und 4 sachkundigen Einwohnern. Durch die Mandatsniederlegung von Herrn Wei-
her ist somit ein sachkundiger Einwohner für den WTU-Ausschuss durch die Stadtvertretung 
der Stadt Klütz zu wählen.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt Herrn / Frau …………………………...  als sachkun-
dige/n Einwohner/in in den WTU-Ausschuss der Stadt Klütz.
 

Finanzielle Auswirkungen:
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Klütz
 

Anlagen:
keine

zu TOP 12.
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/16/10638
öffentlich
05.07.2016
Sandra Pettkus

Straßenausbau Im Kaiser; hier: Vorstellung der Planung
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanzausschuss der Stadt Klütz
Bauausschuss der Stadt Klütz
Finanzausschuss der Stadt Klütz
Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Für den avisierten Ausbau der Straße Im Kaiser wird das Ingenieurbüro Wittenburg aus Wöl-
schendorf, in der Bauausschusssitzung der Stadt Klütz am 14.07.2016, die Entwurfsplanung 
vorstellen.
Es ist beabsichtigt vom Übergang Sanierungsgebiet bis zum Bauanfang des Straßenaus-
baus Niederklütz auszubauen. (siehe Anlage)

Neuer Sachverhalt:
Nach Empfehlung der Ausschüssen, hat das vorgenannte Ingenieurbüro die Planung überar-
beitet, diese wird erneut in der Bauausschusssitzung der Stadt Klütz am 25.04.2017 vorge-
stellt.
Ergänzung vom 26.05.2017
Am 24.05.2017 hat ein Vor - Ort - Termin mit Anwohnern, Bgm. Jung, dem Planungsbüro 
Wittenburg und der Verwaltung stattgefunden. Inhaltlich ging es um den notwendigen Grund-
erwerb einer Fläche von 23m², um eine 2 spurige Fahrbahn (5,50m breit) realisieren zu kön-
nen. Die Anwohner sind unter keinen Umständen bereit, Flächen für den Ausbau bereit zu 
stellen. Unter den vorgenannten Umständen sind die Varianten 1 und 2 nicht umsetzbar.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, folgender Variante für den Straßenausbau 
zuzustimmen:
Variante 1: 2 spurig in Großsteinpflaster 5,50m breit zzgl. Gehweg 1,50m breit
Variante 2: 2 spurig in Asphaltbauweise 5,50m breit zzgl. Gehweg 1,50m breit
Variante 3: 1 spurig in Großsteinpflaster 3,50m breit zzgl. überfahrbaren Gehweg 

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage

Anlagen:
Planungsunterlagen (2 spurig)
Kostenschätzung (2 spurig)
Planung nebst Kosten (einspurig

zu TOP 13.
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Zeichenerklärung

Planung

bef. Seitenstreifen

Gehweg mit Auffahrt

Auffahrt

Seitenstreifen

Grundstuecks-

grenze

3-reihige Naturpflasterrinne

Fahrbahn Natursteinpflaster

Neigungspunkt

Pultgefälle Fahrbahn

Dachgefälle Fahrbahn

Kanal neu (Schacht und Leitung)

Straßeneinlauf neu

Hochpunkt

Tiefpunkt

Schlucker neu

+ Bankett

Hochbord A5

Tiefbord

Grundplan herstellen:

Aufnahme:

Feldvergleich:

Kataster:

Ergänzungen:

Aufgestellt:

Klütz, den                     

Maßstab: 

Straße:

Auftraggeber

Baumaßnahme

Stadt Klütz

Amt Klützer Winkel

Straßenbau

Niederklütz

Im Kaiser

Entwurfsplanung

ETRS 89

DHHN 92

07200

Th.Bölke

Th. Bölke

H. Wittenburg

05.04.2017

05.04.2017

05.04.2017

7

1

Lageplan

1 : 250

Stadt Klütz

Heimo Wittenburg Ingenieurbüro

Heimo Wittenburg Ingenieurbüro

ALK Übernommen v. ZV GVM

04/2017

04/2017

2016
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Bodenklasse III
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Gehweg überfahrbar nach RSTO 12, Tafel 3

Bauweisen mit Pflasterdecke Zeile 1, Belastungsklasse Bk0,3

Pflasterdecke, Klosterpflaster - Rocca von Lithonplus, gerumpelt (5 versch. Formate)  10 cm

Pflastersand                                                                                                                      4 cm

Schottertragschicht 0/45mm n. ZTV-SoB StB 04/07, EV2=120MN/m²                           15 cm

Frostschutzschicht 0/56mm n.  ZTV-SoB StB 04/07, EV2=100MN/m²                           26 cm

Gesamtaufbau auf Planum, EV2=45MN/m²                                                                   55 cm

1

,

0

3-reihige Natursteinpflasterrinne

Großpflastersteine 1-/DIN 18502 Granit C 160/160 - 220/160 mm                14 cm

Unterbeton C12/15 und Rückenstütze von 15cm bis 2cm unter Oberkante   20 cm
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Teilsickerrohr DN100

nach DIN 4262-1 (R2)

Filtermaterial

Fahrbahn nach RSTO 12, Tafel 3

Bauweisen mit Pflasterdecke Zeile 1, Belastungsklasse Bk0,3

Natursteinpflaster II. Klasse,Farbe gemischt nach DIN EN 13421,140/140mm             14,0 cm

Pflastersand                                    4,0 cm

Schottertragschicht 0/45mm n.ZTV-SoB StB 04/07, EV2=120MN/m²                               15 cm

Frostschutzschicht 0/56mm n.  ZTV-SoB StB 04/07, EV2=100MN/m²                              22 cm

Gesamtdicke                                                                                                            55,0 cm

2-reihige Natursteinpflasterrinne

Großpflastersteine 1-/DIN 18502 Granit C 160/160 - 220/160 mm                14 cm

Unterbeton C12/15                                                                                          20 cm

Schottertragschicht 0/45
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Grundplan herstellen:

Aufnahme:

Feldvergleich:

Kataster:

Ergänzungen:

Aufgestellt:

Klütz, den                     2017

Maßstab: 

Straße:

Auftraggeber

Baumaßnahme

Stadt Klütz

Amt Klützer Winkel

Straßenbau

Niederklütz

Dorfstrasse

Entwurfsplanung

ETRS 89

DHHN 92

07200

Th.Bölke

Th. Bölke

H. Wittenburg

05.04.2017

05.04.2017

05.04.2017

6

1

Schnitt A - A

1 : 50

Stadt Klütz

Heimo Wittenburg Ingenieurbüro

Heimo Wittenburg Ingenieurbüro

ALK Übernommen v. ZV GVM

04/2017

04/2017

2016
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Schnitt A - A

Bodenklasse III
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bindiges Kiessandgemisch 0/32
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% 2,5% 

Filtermaterial

Gehweg überfahrbar nach RSTO 12, Tafel 3

Bauweisen mit Pflasterdecke Zeile 1, Belastungsklasse Bk0,3

Pflasterdecke, Klosterpflaster - Rocca von Lithonplus, gerumpelt (5 versch. Formate)  10 cm

Pflastersand                                                                                                                      4 cm

Schottertragschicht 0/45mm n. ZTV-SoB StB 04/07, EV2=120MN/m²                           15 cm

Frostschutzschicht 0/56mm n.  ZTV-SoB StB 04/07, EV2=100MN/m²                           26 cm

Gesamtaufbau auf Planum, EV2=45MN/m²                                                                   55 cm

Fahrbahn nach RSTO 12, Tafel 1, Zeile 3 Belastungsklasse Bk0,3

Asphaltbeton, AC 8 DN nach ZTV-Asphalt StB 07/13                             4 cm

Asphalttragschicht AC 22 TN nach ZTV-Asphalt StB 07/13                    8 cm

Schottertragschicht 0/45 nach ZTV SoB-StB 04/07, E ᵥ₂=120MN/m²     15 cm
Frostschuztschicht 0/32, Kies-Sand Gemisch GW/GI

nach ZTV SoB-StB 04/07, Eᵥ₂=100MN/m²                                             28 cm
____________________________________________________

Gesamtdicke                                                                                       55,0 cm

Teilsickerrohr DN 100

nach DIN 4262-1 (R2)
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2-reihige Natursteinpflasterrinne

Großpflastersteine 1-/DIN 18502 Granit C 160/160 - 220/160 mm                14 cm

Unterbeton C12/15                                                                                          20 cm

Grundplan herstellen:

Aufnahme:

Feldvergleich:

Kataster:

Ergänzungen:

Aufgestellt:

Klütz, den                     2017

Maßstab: 

Straße:

Auftraggeber

Baumaßnahme

Stadt Klütz

Amt Klützer Winkel

Straßenbau

Niederklütz

Dorfstrasse

Entwurfsplanung

ETRS 89

DHHN 92

07200

Th.Bölke

Th. Bölke

H. Wittenburg

25.04.2017

25.04.2017

25.04.2017
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Schnitt Var. Asphalt

1 : 50

Stadt Klütz

Heimo Wittenburg Ingenieurbüro

Heimo Wittenburg Ingenieurbüro

ALK Übernommen v. ZV GVM

04/2017

04/2017

2016
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
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1.4 ABBRUCH 4
 

1.5 ERDARBEITEN 5
 

1.6 ENTWÄSSERUNG 5
 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 6
 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN 7
 

1.9 PLANUNG 8
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 1 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BEMERKUNGEN

 

STRASSENBAU
Auslegung der ZTV LW 99 und abweichende Regelungen
hierzu

 

1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

1.1.1 101 0015 10721
Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

1 psch 6.500,00 6.500,00
 

1.1.2 101 0015 11202
Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

1 psch 863,50 863,50
 

1.1.3 Anliegerinformation
1 psch 88,64 88,64

 

1.1.4 Vorb. zur Bestandsplanerarbeitung
1 psch 45,00 45,00

 

1.1.5 Achsabsteckung
1 psch 650,00 650,00

 

1.1.6 Bestandspläne Straßenbau fertigen
1 psch 1.350,00 1.350,00

 

1.1.7 Beweissicherung
3 St 265,06 795,18

 

1.1.8 EU-Schild aufstellen
1 St 95,39 95,39

 

1.1.9 Kabelschutzrohr einbauen
153 m 6,17 944,01

 

1.1.10 Kabelgraben für Leerrohr ausheben
153 m 7,01 1.072,53

 

1.1.11 Hilfsüberfahrt
3 St 12,51 37,53

 

1.1.12 Sicherung Ver-/Entsorgung
1 psch 200,00 200,00

 

   
 

Übertrag: 12.641,78
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 2 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 12.641,78
   
   

1.1.13 Rohrgraben m. Stahlpl. o. ae. abd.
4 St 21,87 87,48

 

1.1.14 Umsetzen der Rohrgrabenabdeckung
4 St 5,69 22,76

 

1.1.15 Rohrgrabenbruecken herstellen
4 St 26,57 106,28

 

1.1.16 Rohrgrabenbrücke umsetzen
4 St 5,69 22,76

 

1.1.17 Betonrecyclingschicht zur Verkehrslenkung
herstellen.

60 m³ 62,89 3.773,40
 

1.1.18 Einfriedigungen sichern.
30 m 1,93 57,90

 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG  16.712,36
   

 

1.2 STUNDENLOHNARBEITEN
 

1.2.1 Bedarfsposition
Stundenlohnarbeiten fuer Arbeitskraft

1 h 44,26 44,26
 

1.2.2 Bedarfsposition
Spezialbaufacharbeiter

1 h 35,73 35,73
 

1.2.3 Baufacharbeiter
1 h 35,73 35,73

 

1.2.4 Bauwerker
1 h 35,73 35,73

 

1.2.5 Baugerät
1 h 54,81 54,81

 

1.2.6 Planierraupe
1 h 59,83 59,83

 

1.2.7 Flächenrüttler
1 h 39,25 39,25

 

1.2.8 Kompressor
1 h 9,29 9,29

 

   
 

Übertrag: 314,63
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 3 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.2 STUNDENLOHNARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 314,63
   
   

1.2.9 Bohr- o. Abbauhammer
1 h 36,76 36,76

 

1.2.10 Tauchpumpe mind. 8 cbm/h
1 h 37,94 37,94

 

1.2.11 LKW ca. 5t
1 h 42,17 42,17

 

1.2.12 LKW-Kipper , ca. 12 t
1 h 45,18 45,18

 

1.2.13 Kleintransporter, ca. 1,5 t
1 h 75,30 75,30

 

1.2 STUNDENLOHNARBEITEN  551,98
   

 

1.3 VERKEHRSSICHERUNG
 

1.3.1 Verkehrssicherungspläne erstellen
1 psch 75,30 75,30

 

1.3.2 105 0007 121190091
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle ... Freitext ...
... Freitext ... Kontr.ges.vergüt.

1 St 1.550,00 1.550,00
 

1.3.3 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Halbseitige Sperrung
160 d 12,05 1.928,00

 

1.3.4 105 0007 80111
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

160 d 10,04 1.606,40
 

1.3.5 Straßenvollsperrung
1 psch 1.500,00 1.500,00

 

1.3.6 105 0007 50102011002
Transp. Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Typ C
Funkverbindung Versorg. n. Wahl Steuer.verk.abh.

1 St 451,81 451,81
 

1.3.7 105 0007 506020101
Transportable LS- Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C
Funkverbindung Versorg. n. Wahl

160 d 2,64 422,40
 

1.3.8 105 0007 5112011

   
 

Übertrag: 7.533,91
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 4 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.3 VERKEHRSSICHERUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 7.533,91
   
   

Transportable LS- Anlage umsetzen LSB f.Engst.Typ C
Funkverbindung Versorg. n. Wahl

6 St 75,30 451,80
 

1.3.9 Lichtsignalanlage bedienen
40 h 7,17 286,80

 

Hier sind sämtliche Schilder gemäß Regelplan
 

1.3.10 VZ für Verkehrssicherung
1 psch 150,60 150,60

 

1.3.11 Zusatzschild
2 St 5,02 10,04

 

1.3.12 Verkehrsschild aufstellen "Sonderzeichen"
2 St 15,06 30,12

 

1.3.13 Verkehrszeichen/Ortsnamen auskreuzen
2 St 25,10 50,20

 

1.3 VERKEHRSSICHERUNG  8.513,47
   

 

1.4 ABBRUCH
 

1.4.1 115 1011 025810200
Bordsteine aufnehmen. 
Naturstein B6, B7 * Fund. bis 10 cm
All. verwerten

116 m 4,53 525,48
 

1.4.2 Plattenbel. aus-und einbauen 
Rad- und Gehwege * ... Freitext ...
... Freitext ... * ... Freitext ...
... Freitext ... * Fuge 0/2

116 m² 4,16 482,56
 

1.4.3 Pflasterdecke mit  Unterl.aufnehmen
Großpflaster * Sandbettung
Schottertragsch. * Tiefe 30 - 40 cm
Mat.a.einebnen * Weg 2,5 - 5 km
Abrechnung Abtrag

705 m² 12,00 8.460,00
 

1.4.4 110 0606 504212004  
Straßenablauf ausbauen 
Beton/Mauerwerk * Tiefe bis 1,25 m
StrA in bef. Fl. * Aushub verwerten

7 St 41,59 291,13

   
 

Übertrag: 9.759,17
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 5 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.4 ABBRUCH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 9.759,17
   
 

1.4.5 vorh. Trockenmauer aus unbearbeitetem Material
45 m² 25,00 1.125,00

 

1.4.6 Pflaster umpflastern
54 m² 35,00 1.890,00

 

1.4.7 Pflasterrinne aufnehmen
22 m 15,00 330,00

 

1.4 ABBRUCH  13.104,17
   

 

1.5 ERDARBEITEN
 

1.5.1 Boden aus Abtragsstrecken
545 m³ 12,00 6.540,00

 

1.5.2 Profilgerechtes Herstellen des Planums
1302 m² 0,36 468,72

 

1.5.3 106 0808 40599
Boden verdichten
... Freitext ...

1302 m² 0,29 377,58
 

1.5.4 Bankett räumen
295 m 2,00 590,00

 

1.5.5 Angleichung Seitenbereiche an vorhandenes Gelände
295 m 5,18 1.528,10

 

1.5.6 Strassenkappe anpassen im Seitenbereich
4 St 31,63 126,52

 

1.5 ERDARBEITEN  9.630,92
   

 

1.6 ENTWÄSSERUNG
 

1.6.1 Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang
5 St 261,09 1.305,45

 

1.6.2 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
500x500,D,Begu * ... Freitext ...
Dämpf.Einlage * Zinkeimer A 2
Höhe planmäßig

5 St 333,23 1.666,15
 

1.6.3 Straßenablauf auf Höhe setzen
2 St 26,35 52,70

 

   
 

Übertrag: 3.024,30
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 6 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.6 ENTWÄSSERUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 3.024,30
   
   

1.6.4 Bogen 45°
14 St 20,10 281,40

 

1.6.5 Flexible Regenwassertransportleitung aus PE-HD
14 m 45,00 630,00

 

1.6.6 Abzweig 45° DN 150
4 St 30,54 122,16

 

1.6.7 Übergang in KG-ME
4 St 51,27 205,08

 

1.6.8 Kopflöcher für die Herstellung der Anschlüsse an
die

8 St 150,00 1.200,00
 

1.6.9 Teilsickerrohr-LP aus PE-HD
160 m 13,17 2.107,20

 

1.6.10 Bogen 45°
6 St 18,14 108,84

 

1.6.11 Endverschluss
5 St 8,10 40,50

 

1.6 ENTWÄSSERUNG  7.719,48
   

 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
 

Für Folgepositionen gilt
 

1.7.1 112 0614 10822179101
Frostschutzschic-ht herstellen 
Bk0,3 * 0/32
Feinanteil UF3 * DPr 100+EV2 100
... Freitext ... * natürl. Gstk.
Abrechng. Auftrag

376 m³ 25,21 9.478,96
 

1.7.2 112 0614 219221110
Schottertragschi-cht herstellen
Bk0,3 * 0/45
DPr min. 100 v.H. * Dicke 15 cm
natürl. Gstk.

1321 m² 4,93 6.512,53
 

1.7.3 112 0614 907211211
Bankett profilgerecht herstellen 
Vegetationstr. * einschichtig

   
 

Übertrag: 15.991,49
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

zu TOP 13.

16 von 126 in Zusammenstellung



   

HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 7 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 15.991,49
   

12 tief+ 6 hoch * Bündig
DPR 100 * RSM 5.1 ausbr.

39 m³ 42,21 1.646,19
 

1.7.4 Kontrollprüfung gem. DIN 18134 zur Ermittlung des
Verformungsmoduls EV2 auf dem Planum und

8 St 150,00 1.200,00
 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  18.837,68
   

 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
 

1.8.1 115 1011 31507111101
Bordsteine aus Naturst. setzen
NBSt. B 6-120 * Granit
Dichtstreifen * Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK * Fund.-BetonUnt.AG

116 m 42,00 4.872,00
 

1.8.2 115 0011 42512133100
Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. Bordrinne. 160/160/160 mm
Granit 3-zeilig Fund. eins.C16/20 Fugen Zem.mört.

178 m 61,64 10.971,92
 

1.8.3 115 1011 42512121100
Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. 
Bordrinne. * 160/160/160 mm
Granit * 2-zeilig
Fund.eins.C12/15 * Fugen Zem.mört.

119 m 45,57 5.422,83
 

1.8.4 Bordsteine aus Beton setzen BSt. T 10 x 30
122 m 18,00 2.196,00

 

1.8.5 Betonsteinpflasterdecke herstellen
Geh-/Radwegflchn.

151 m² 38,00 5.738,00
 

1.8.6 Pflastersteine zuarbeiten 
Schneiden * B-Verbundstein
Dicke 8-10 cm

116 m 1,31 151,96
 

1.8.7 115 1011 12510211019
Pflasterd. mit Großpfl.st. herst .
Fahrbahn * 160/160/160 mm
Granit * Bettung 0/8
Fuge 0/5 * ... Freitext ...

785 m² 85,00 66.725,00
 

   
 

Übertrag: 96.077,71
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 8 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster
1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 96.077,71
   
   

1.8.8 Strassenkappe anpassen in Pflasterfläche
4 St 42,16 168,64

 

1.8.9 Pflaster umpflastern 
Nebenflächen * Fl. 10 bis 100 m2
Großpfl.Naturst. * ErsatzSt. 10-15vH
In Bögen * Sand oder Kiessan
Sand 0/2

15 m² 46,45 696,75
 

1.8.10 Oberboden abtragen und andecken Abtrag 25 - 50 cm
... Freitext ... Andeckung 25-50cm Abrechnung Abtr

19 m³ 12,00 228,00
 

1.8.11 Trockenmauer mit neuem Material
53 m² 260,00 13.780,00

 

1.8.12 Fundament f. Trockenmauer herstell. Bodenklassen
3-5 Boden entfern

40 m³ 27,00 1.080,00
 

1.8.13 106 0093 24208001005
Boden lösen und zwischenlagern Klasse 3 bis 5 Boden i. lagern
Ab-/Auftrag/DfB

50 m³ 7,05 352,50
 

1.8.14 106 0093 24771012002
Boden, gelagert, einbauen Klasse 3 bis 5 Boden i. fördern
Vert.+Grub. verf. Bauw.hinterfüll. Abrechng. Auftrag

60 m³ 10,50 630,00
 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN  113.013,60
   

 

1.9 PLANUNG
 

1.9.1 Ing.-honorar
1 psch 28.400,25 28.400,25

 

1.9 PLANUNG  28.400,25
   

 

1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster  216.483,91
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 9 von 9
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Pflaster04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

Zusammenstellung
   

 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG 16.712,36
 

1.2 STUNDENLOHNARBEITEN 551,98
 

1.3 VERKEHRSSICHERUNG 8.513,47
 

1.4 ABBRUCH 13.104,17
 

1.5 ERDARBEITEN 9.630,92
 

1.6 ENTWÄSSERUNG 7.719,48
 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 18.837,68
 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN 113.013,60
 

1.9 PLANUNG 28.400,25
 

1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Pflaster 216.483,91
   

 

Summe 216.483,91
 

zzgl. MwSt  19 %  41.131,94
 

Gesamtsumme  257.615,85
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 1 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BEMERKUNGEN

 

STRASSENBAU
Auslegung der ZTV LW 99 und abweichende Regelungen
hierzu

 

1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

1.1.1 101 0015 10721
Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

1 psch 6.500,00 6.500,00
 

1.1.2 101 0015 11202
Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.

1 psch 863,50 863,50
 

1.1.3 Anliegerinformation
1 psch 88,64 88,64

 

1.1.4 Vorb. zur Bestandsplanerarbeitung
1 psch 45,00 45,00

 

1.1.5 Achsabsteckung
1 psch 650,00 650,00

 

1.1.6 Bestandspläne Straßenbau fertigen
1 psch 1.350,00 1.350,00

 

1.1.7 Beweissicherung
3 St 265,06 795,18

 

1.1.8 EU-Schild aufstellen
1 St 95,39 95,39

 

1.1.9 Kabelschutzrohr einbauen
153 m 6,17 944,01

 

1.1.10 Kabelgraben für Leerrohr ausheben
153 m 7,01 1.072,53

 

1.1.11 Hilfsüberfahrt
3 St 12,51 37,53

 

1.1.12 Sicherung Ver-/Entsorgung
1 psch 200,00 200,00

 

   
 

Übertrag: 12.641,78
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf
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25.04.2017 Kostenberechnung Seite 2 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 12.641,78
   
   

1.1.13 Rohrgraben m. Stahlpl. o. ae. abd.
4 St 21,87 87,48

 

1.1.14 Umsetzen der Rohrgrabenabdeckung
4 St 5,69 22,76

 

1.1.15 Rohrgrabenbruecken herstellen
4 St 26,57 106,28

 

1.1.16 Rohrgrabenbrücke umsetzen
4 St 5,69 22,76

 

1.1.17 Betonrecyclingschicht zur Verkehrslenkung
herstellen.

60 m³ 62,89 3.773,40
 

1.1.18 Einfriedigungen sichern.
30 m 1,93 57,90

 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG  16.712,36
   

 

1.2 STUNDENLOHNARBEITEN
 

1.2.1 Bedarfsposition
Stundenlohnarbeiten fuer Arbeitskraft

1 h 44,26 44,26
 

1.2.2 Bedarfsposition
Spezialbaufacharbeiter

1 h 35,73 35,73
 

1.2.3 Baufacharbeiter
1 h 35,73 35,73

 

1.2.4 Bauwerker
1 h 35,73 35,73

 

1.2.5 Baugerät
1 h 54,81 54,81

 

1.2.6 Planierraupe
1 h 59,83 59,83

 

1.2.7 Flächenrüttler
1 h 39,25 39,25

 

1.2.8 Kompressor
1 h 9,29 9,29

 

   
 

Übertrag: 314,63
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25.04.2017 Kostenberechnung Seite 3 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.2 STUNDENLOHNARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 314,63
   
   

1.2.9 Bohr- o. Abbauhammer
1 h 36,76 36,76

 

1.2.10 Tauchpumpe mind. 8 cbm/h
1 h 37,94 37,94

 

1.2.11 LKW ca. 5t
1 h 42,17 42,17

 

1.2.12 LKW-Kipper , ca. 12 t
1 h 45,18 45,18

 

1.2.13 Kleintransporter, ca. 1,5 t
1 h 75,30 75,30

 

1.2 STUNDENLOHNARBEITEN  551,98
   

 

1.3 VERKEHRSSICHERUNG
 

1.3.1 Verkehrssicherungspläne erstellen
1 psch 75,30 75,30

 

1.3.2 105 0007 121190091
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle ... Freitext ...
... Freitext ... Kontr.ges.vergüt.

1 St 1.550,00 1.550,00
 

1.3.3 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Halbseitige Sperrung
160 d 12,05 1.928,00

 

1.3.4 105 0007 80111
Kontrolle der Arbeitsstellensicherung

160 d 10,04 1.606,40
 

1.3.5 Straßenvollsperrung
1 psch 1.500,00 1.500,00

 

1.3.6 105 0007 50102011002
Transp. Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Typ C
Funkverbindung Versorg. n. Wahl Steuer.verk.abh.

1 St 451,81 451,81
 

1.3.7 105 0007 506020101
Transportable LS- Anlage vorhalten LSA f.Engst.Typ C
Funkverbindung Versorg. n. Wahl

160 d 2,64 422,40
 

1.3.8 105 0007 5112011

   
 

Übertrag: 7.533,91
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

zu TOP 13.

23 von 126 in Zusammenstellung



   

HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 4 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.3 VERKEHRSSICHERUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 7.533,91
   
   

Transportable LS- Anlage umsetzen LSB f.Engst.Typ C
Funkverbindung Versorg. n. Wahl

6 St 75,30 451,80
 

1.3.9 Lichtsignalanlage bedienen
40 h 7,17 286,80

 

Hier sind sämtliche Schilder gemäß Regelplan
 

1.3.10 VZ für Verkehrssicherung
1 psch 150,60 150,60

 

1.3.11 Zusatzschild
2 St 5,02 10,04

 

1.3.12 Verkehrsschild aufstellen "Sonderzeichen"
2 St 15,06 30,12

 

1.3.13 Verkehrszeichen/Ortsnamen auskreuzen
2 St 25,10 50,20

 

1.3 VERKEHRSSICHERUNG  8.513,47
   

 

1.4 ABBRUCH
 

1.4.1 115 1011 025810200
Bordsteine aufnehmen. 
Naturstein B6, B7 * Fund. bis 10 cm
All. verwerten

116 m 4,53 525,48
 

1.4.2 Plattenbel. aus-und einbauen 
Rad- und Gehwege * ... Freitext ...
... Freitext ... * ... Freitext ...
... Freitext ... * Fuge 0/2

116 m² 4,16 482,56
 

1.4.3 Pflasterdecke mit  Unterl.aufnehmen
Großpflaster * Sandbettung
Schottertragsch. * Tiefe 30 - 40 cm
Mat.a.einebnen * Weg 2,5 - 5 km
Abrechnung Abtrag

705 m² 12,00 8.460,00
 

1.4.4 110 0606 504212004  
Straßenablauf ausbauen 
Beton/Mauerwerk * Tiefe bis 1,25 m
StrA in bef. Fl. * Aushub verwerten

7 St 41,59 291,13

   
 

Übertrag: 9.759,17
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

zu TOP 13.

24 von 126 in Zusammenstellung



   

HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 5 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.4 ABBRUCH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 9.759,17
   
 

1.4.5 vorh. Trockenmauer aus unbearbeitetem Material
45 m² 25,00 1.125,00

 

1.4.6 Pflaster umpflastern
54 m² 35,00 1.890,00

 

1.4.7 Pflasterrinne aufnehmen
22 m 15,00 330,00

 

1.4 ABBRUCH  13.104,17
   

 

1.5 ERDARBEITEN
 

1.5.1 Boden aus Abtragsstrecken
545 m³ 12,00 6.540,00

 

1.5.2 Profilgerechtes Herstellen des Planums
1302 m² 0,36 468,72

 

1.5.3 106 0808 40599
Boden verdichten
... Freitext ...

1302 m² 0,29 377,58
 

1.5.4 Bankett räumen
295 m 2,00 590,00

 

1.5.5 Angleichung Seitenbereiche an vorhandenes Gelände
295 m 5,18 1.528,10

 

1.5.6 Strassenkappe anpassen im Seitenbereich
4 St 31,63 126,52

 

1.5 ERDARBEITEN  9.630,92
   

 

1.6 ENTWÄSSERUNG
 

1.6.1 Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang
5 St 261,09 1.305,45

 

1.6.2 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
500x500,D,Begu * ... Freitext ...
Dämpf.Einlage * Zinkeimer A 2
Höhe planmäßig

5 St 333,23 1.666,15
 

1.6.3 Straßenablauf auf Höhe setzen
2 St 26,35 52,70

 

   
 

Übertrag: 3.024,30
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 6 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.6 ENTWÄSSERUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 3.024,30
   
   

1.6.4 Bogen 45°
14 St 20,10 281,40

 

1.6.5 Flexible Regenwassertransportleitung aus PE-HD
14 m 45,00 630,00

 

1.6.6 Abzweig 45° DN 150
4 St 30,54 122,16

 

1.6.7 Übergang in KG-ME
4 St 51,27 205,08

 

1.6.8 Kopflöcher für die Herstellung der Anschlüsse an
die

8 St 150,00 1.200,00
 

1.6.9 Teilsickerrohr-LP aus PE-HD
160 m 13,17 2.107,20

 

1.6.10 Bogen 45°
6 St 18,14 108,84

 

1.6.11 Endverschluss
5 St 8,10 40,50

 

1.6 ENTWÄSSERUNG  7.719,48
   

 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
 

Für Folgepositionen gilt
 

1.7.1 112 0614 10822179101
Frostschutzschic-ht herstellen 
Bk0,3 * 0/32
Feinanteil UF3 * DPr 100+EV2 100
... Freitext ... * natürl. Gstk.
Abrechng. Auftrag

376 m³ 25,21 9.478,96
 

1.7.2 112 0614 219221110
Schottertragschi-cht herstellen
Bk0,3 * 0/45
DPr min. 100 v.H. * Dicke 15 cm
natürl. Gstk.

1321 m² 4,93 6.512,53
 

1.7.3 112 0614 907211211
Bankett profilgerecht herstellen 
Vegetationstr. * einschichtig

   
 

Übertrag: 15.991,49
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 7 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 15.991,49
   

12 tief+ 6 hoch * Bündig
DPR 100 * RSM 5.1 ausbr.

39 m³ 42,21 1.646,19
 

1.7.4 Kontrollprüfung gem. DIN 18134 zur Ermittlung des
Verformungsmoduls EV2 auf dem Planum und

8 St 150,00 1.200,00
 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL  18.837,68
   

 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
 

1.8.1 115 1011 31507111101
Bordsteine aus Naturst. setzen
NBSt. B 6-120 * Granit
Dichtstreifen * Gerader Stein
bis 10 cm unt.OK * Fund.-BetonUnt.AG

116 m 42,00 4.872,00
 

1.8.2 115 0011 42512133100
Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. Bordrinne. 160/160/160 mm
Granit 3-zeilig Fund. eins.C16/20 Fugen Zem.mört.

22 m 61,64 1.356,08
 

1.8.3 115 1011 42512121100
Rinne a. Pflast. aus Nst. herst. 
Bordrinne. * 160/160/160 mm
Granit * 2-zeilig
Fund.eins.C12/15 * Fugen Zem.mört.

119 m 45,57 5.422,83
 

1.8.4 Bordsteine aus Beton setzen BSt. T 10 x 30
122 m 18,00 2.196,00

 

1.8.5 Betonsteinpflasterdecke herstellen
Geh-/Radwegflchn.

151 m² 38,00 5.738,00
 

1.8.6 Pflastersteine zuarbeiten 
Schneiden * B-Verbundstein
Dicke 8-10 cm

116 m 1,31 151,96
 

1.8.7 115 1011 12510211019
Pflasterd. mit Großpfl.st. herst .
Fahrbahn * 160/160/160 mm
Granit * Bettung 0/8
Fuge 0/5 * ... Freitext ...

28 m² 85,00 2.380,00
 

   
 

Übertrag: 22.116,87
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 8 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 22.116,87
   
   

1.8.8 Strassenkappe anpassen in Pflasterfläche
4 St 42,16 168,64

 

1.8.9 Pflaster umpflastern 
Nebenflächen * Fl. 10 bis 100 m2
Großpfl.Naturst. * ErsatzSt. 10-15vH
In Bögen * Sand oder Kiessan
Sand 0/2

15 m² 46,45 696,75
 

1.8.10 115 1011 12510211019
Pflasterd. mit Großpfl.st. herst .
Fahrbahn * 160/160/160 mm
Granit * Bettung 0/8
Fuge 0/5 * ... Freitext ...

20 m² 80,00 1.600,00
 

1.8.11 Oberboden abtragen und andecken Abtrag 25 - 50 cm
... Freitext ... Andeckung 25-50cm Abrechnung Abtr

19 m³ 12,00 228,00
 

1.8.12 Trockenmauer mit neuem Material
53 m² 260,00 13.780,00

 

1.8.13 Fundament f. Trockenmauer herstell. Bodenklassen
3-5 Boden entfern

40 m³ 27,00 1.080,00
 

1.8.14 106 0093 24208001005
Boden lösen und zwischenlagern Klasse 3 bis 5 Boden i. lagern
Ab-/Auftrag/DfB

50 m³ 7,05 352,50
 

1.8.15 106 0093 24771012002
Boden, gelagert, einbauen Klasse 3 bis 5 Boden i. fördern
Vert.+Grub. verf. Bauw.hinterfüll. Abrechng. Auftrag

60 m³ 10,50 630,00
 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN  40.652,76
   

 

1.9 BITUMINÖSE SCHICHTEN
 

1.9.1 113 0715 148152000
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst 
Bk0,3 bis Bk1,8 * Dicke 8 cm
50/70

966 m² 16,50 15.939,00
 

1.9.2 113 0014 0381002

   
 

Übertrag: 15.939,00
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 9 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.9 BITUMINÖSE SCHICHTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 15.939,00
   
   

Asphaltbefestigung trennen Schneiden Dicke 3 - 6 cm
3,5 m 7,98 27,93

 

1.9.3 113 0715 153191000
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst 
Bk0,3 bis Bk1,8 * ... Freitext ...
70/100

8 t 78,23 625,84
 

1.9.4 113 0015 0589001
Unterlage reinigen ... Freitext ... Selb.aufn.Kehrm.

966 m² 0,10 96,60
 

1.9.5 113 0715 063210223
Bitumenemulsion aufsprühen 
Bk0,3 bis Bk1,8 * Asphalt frisch
C40BF1-S * Menge 250 g/m2
Vor ADS

966 m² 0,35 338,10
 

1.9.6 113 0715 34811200003
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. 
Bk0,3 und Bk1,0 * Dicke 4 cm
50/70 * Böschung 2zu1

953 m² 12,50 11.912,50
 

1.9.7 113 0715 35311200001
Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. 
Bk0,3 und Bk1,0 * N. Unterlagen AG
50/70 * Böschung 2zu1

4 t 146,51 586,04
 

1.9.8 Asphalt im Handeinbau (Zulage)
43 m² 3,35 144,05

 

ASPHALTBEARBEITUNG IN FAHRBAHN
 

1.9.9 113 0014 912314121
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . Längs-/Querfuge
Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Verf. mit Ufst.
Fugenmasse N 2

119 m 9,92 1.180,48
 

1.9.10 113 0014 917135101
Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS
Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm Bis 20 m Breite 10 mm

8 m 10,31 82,48
 

1.9.11 113 0015 9221104
Randabdichtung herstellen 25/55-55 A Ein Arbeitsgang über 12

   
 

Übertrag: 30.933,02
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf

Tel.: 03 881 / 21 66  Fax.: 71 57 17

__________________________________________________________________________
25.04.2017 Kostenberechnung Seite 10 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt
1.9 BITUMINÖSE SCHICHTEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 30.933,02
   

- 14 cm
155 m 9,50 1.472,50

 

1.9.12 113 0014 9521011
Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Menge 1 kg/m2
Maschinell

866 m² 2,55 2.208,30
 

1.9.13 Schachtabdeckung auf Höhe setzen
14 St 188,50 2.639,00

 

1.9.14 Nachweis der Verdichtung , der Einbaustärken und der
1 St 1.546,17 1.546,17

 

1.9 BITUMINÖSE SCHICHTEN  38.798,99
   

 

1.10 PLANUNG
 

1.10.1 Ing.-honorar
1 psch 24.499,19 24.499,19

 

1.10 PLANUNG  24.499,19
   

 

1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt  179.021,00
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
Hauptstraße 10, 23936 Wölschendorf
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25.04.2017 Kostenberechnung Seite 11 von 11
Straßenbau Niederklütz STB Kaiser mit Asphalt04-2017

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

Zusammenstellung
   

 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG 16.712,36
 

1.2 STUNDENLOHNARBEITEN 551,98
 

1.3 VERKEHRSSICHERUNG 8.513,47
 

1.4 ABBRUCH 13.104,17
 

1.5 ERDARBEITEN 9.630,92
 

1.6 ENTWÄSSERUNG 7.719,48
 

1.7 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 18.837,68
 

1.8 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN 40.652,76
 

1.9 BITUMINÖSE SCHICHTEN 38.798,99
 

1.10 PLANUNG 24.499,19
 

1 Straßenbau im Kaiser Klütz Variante Asphalt 179.021,00
   

 

Summe 179.021,00
 

zzgl. MwSt  19 %  34.013,99
 

Gesamtsumme  213.034,99
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Variantenübersicht Straßenbau "Im Kaiser " in Klütz

Variante Kosten Förderung 65% Anteil Stadt35%
1. Aspahlt 213.000,00 € 138.450,00 €      74.550,00 €    
2.Natursteinpflaster 258.000,00 € 167.700,00 €      90.300,00 €    
Differenz 45.000,00 €  29.250,00 €       15.750,00 €    
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HEIMO WITTENBURG INGENIEURBÜRO
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07.07.2016 Kostenberechnung Seite 9 von 10
Straßenbau Niederklütz Straßenbau im Kaiser

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

 

Zusammenstellung
   

 

01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 11.724,77
 

01.02 STUNDENLOHNARBEITEN 551,98
 

01.03 VERKEHRSSICHERUNG 4.404,68
 

01.04 ABBRUCH 3.536,33
 

01.05 ERDARBEITEN 3.323,51
 

01.06 ENTWÄSSERUNG 5.613,57
 

01.07 TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 8.303,17
 

01.08 PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN 47.604,50
 

01.09 PLANUNG 15.007,38
 

01 Straßenbau im Kaiser Klütz 100.069,89
   

 

Summe 100.069,89
 

zzgl. MwSt  19 %  19.013,28
 

Gesamtsumme  119.083,17
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Vorlage-Nr.: V Klütz/17/11320-1                                                            Seite: 1/2

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

V Klütz/17/11320-1
öffentlich
30.05.2017
Carola Mertins

Bebauungsplan Nr. 17 a der Stadt Klütz für den Bereich Am Bahn-
hof - 1. Änderung 
Hier: Grundsatzbeschluss zum Gestaltungskonzept
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz hat den Bebauungsplan Nr. 17a für das Gebiet "Am Bahnhof" aufgestellt, um 
planungsrechtliche Voraussetzungen für die Regelung des Bestandes und die Neubebauung 
zu schaffen. Ebenso wurden Regelungen für den ruhenden Verkehr mit dem Bebauungsplan 
Nr. 17a getroffen und festgesetzt. Der Bebauungsplan Nr. 17a ist seit September 2009 
rechtskräftig.

Von der im Jahr 2009 anvisierten Änderung des Planungszieles, in dem Bereich des Allge-
meinen Wohngebietes WA 2 eine Kindertagesstätte einzuordnen, hält die Stadt Klütz nicht 
länger fest. Die hierzu gefassten Beschlüsse sind hinfällig; ein entsprechender Beschluss 
wird mit dem Aufstellungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17a der 
Stadt Klütz gefasst. Der Geltungsbereich für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17a 
ist neu festzulegen.

Die Stadt Klütz formuliert für den Bereich, der für eine Neubebauung in Frage kommt, die 
Planungsziele neu. In Korrespondenz zum Schloss und zum Park Bothmer soll das Wohnge-
biet entstehen und Sichtbeziehungen eröffnen.   Die Art der baulichen Nutzung soll - wie im 
Bebauungsplan Nr. 17a bereits festgesetzt - im Rahmen eines allgemeinen Wohngebietes 
festgesetzt werden.

Das vorliegende städtebauliche Konzept soll die Grundstruktur für das Baugebiet vorgeben. 
Nunmehr wäre zu entscheiden, ob sich die Bebauung nach traditionellen Vorgaben oder 
unter modernem Gesichtspunkt entwickeln soll. In diesem Zusammenhang wäre auch zu 
entscheiden, ob nur eingeschossige Gebäude mit Steildach oder nur zweigeschossige Ge-
bäude mit einem Flachdach entstehen sollen. Maßgeblich sollte sein, dass die Bebauung 
einheitlich, das bedeutet mit einheitlicher Raumbildungsstruktur vorgegeben wird. Damit soll 
die Bedeutung in der Nähe zum Schloss Bothmer und die Sichtbeziehung entsprechend un-
terstrichen werden. Zentraler Punkt ist die Sicht aus dem Bahnhofsbereich in Richtung Both-
mer. Inmitten der Bebauung soll eine angerartige Struktur entstehen über die sich die Weit-
sicht Richtung Schloss eröffnet. Die Einbindung in das geplante Wegenetz gemäß Infrastruk-
turprogramm der Stadt Klütz ist vorgesehen. 
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Grundsatzentscheidung zur Gestaltung der Neubebau-
ung  sollen die Vorbereitungen für einen Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 17a durch die Stadtvertretung der Stadt Klütz geschaffen werden.

Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan wird nach weiterer detaillierter Durcharbeitung 
und Bestätigung zum Konzept präzisiert und festgelegt. Die Grundzüge der Planung sollen 
als Grundlage für die Bemessung des Plangeltungsbereiches dienen. Die Auswirkungen auf 
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die übrigen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind zu über-
prüfen. Dazu gehört auch die Rücknahme von Parkplatzflächen oder von Grünflächen, die 
mittlerweile unter anderen Gesichtspunkten innerhalb der städtebaulich-räumlichen Entwick-
lungskonzeption der Stadt Klütz zu betrachten sind. 

Der Bauausschuss der Stadt Klütz hat am 15.12.2016 das Planungsbüro Mahnel angegeben 
zur nächsten Bauausschusssitzung Alternativvorschläge zu unterbreiten, die  als Kompro-
misslösung zwischen dem vorliegenden Änderungsentwurf und dem bestandskräftigen Be-
bauungsplan dienen sollen, diese werden den Ausschussmitgliedern in der Bauausschuss-
sitzung am 25.04.2017 vorgestellt.

Unter Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes für den Bebauunsgplan Nr. 
17a der Stadt Klütz, hier 1. Änderung, werden Ziele zur Gestaltung und zur Kubatur 
der baulichen Anlagen erörtert. Grundlage sind die Gestaltungsempfehlungen für die 
Stadt Klütz, die gesamtheitlich entwickelt wurden und auf derer Grundlage bereits die 
Gestaltungsempfehlungen für den Bebauungsplan Nr. 28.1, Lindenring, und den Be-
bauungsplan Nr. 31.2, An der Bamburg, entwickelt wurden.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt das städtebauliche Konzept unter Berücksichtigung der 
Anforderungen zur Kubatur und zur Gestaltung gemäß Bauausschuss für die Stadt-
vertretung. 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, für die Neugestaltung der für die Neubebau-
ung vorgesehenen Flächen innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 17a der 
Stadt Klütz in der vorgelegten Form. 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
Gestaltungskonzept
Beschlussauszug Gestaltung
Abstimmung Arbeitsgruppe 
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A M T S I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Auszug - Auswertung der Arbeitsgruppensitzung 
"Gestalterische Festsetzungen von Bebauungsplänen"
Sitzung: SV Klütz/05/651/2016 Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz

TOP: Ö 15

Gremium: Stadtvertretung Klütz Beschlussart: ungeändert beschlossen

Datum: Mo, 23.05.2016 Status: öffentlich/nichtöffentlich

Zeit: 19:00 - 20:45 Anlass: ordentliche Sitzung

Raum: Sitzungssaal des Amtes

Ort: Klütz, Schloßstraße 1

Vorlage: SV Klütz/16/10122 Auswertung der Arbeitsgruppensitzung "Gestalterische 
Festsetzungen von Bebauungsplänen"

Beschluss:
Am 05.01.2016 fand eine Abstimmung in der Stadt Klütz zu den Festsetzungen und Zielsetzungen 
der Ortsgestaltungssatzung bzw. der zukünftigen Bauleitplänen statt. Folgende Punkte sollen in den 
zukünftigen Bebauungsplänen sowie in der Ortsgestaltungssatzung der Stadt Klütz berücksichtigt 
werden:

Bebauungsplan Nr. 31.2 der Stadt Klütz
- Bereiche mit Stadtvillen oder MFH; Zulässigkeit mehrerer WE je Wohnhaus (Einzelhaus).
- WE mit 70 – 80 m² (3 Räume).
- Zu den Wohnblöcken hin auch höhere Gebäude mit 2VG+DG oder Staffelgeschoss zulässig.
- Ziel ist es, jedem Gebiet einen entsprechenden Bezug zu geben und eine entsprechende 

Kennzeichnung.
- Die Bäume sollen im Straßenbereich alleeartigen Charakter einnehmen und entsprechend 

darstellen.
- Hecken sollen privat zugeordnet und über Baulasten gesichert werden.
- Höhe 1,20 m bis 1,50 m; (Anmerkung - nach der Diskussion haben sich Sachverhalte 

ergeben, dass aus Sicherheitsaspekten in beengten Verkehrsräumen die Höhe auf max. 0,80 
cm zu beschränken ist).

- Baugrenzen sind im B28 vorgegeben.
- Großbäume sind in einzelnen Situationen zu verwenden. Ansonsten kleinkronige Bäume.
- Auswahl der Bäume hinsichtlich des unterschiedlichen Charakters des B-Plan-Gebietes 

auswählen. 
- Verschiedene Baumauswahl im B-Plan vorschlagen.
- Klütz - Rosenstadt könnte als Thema auch aufgegriffen werden.

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 28
- an platzartigen Flächen/ Einbindungen Straßen mgl. Großbaum.
- Je Baugrundstück maximal 1 Einfahrt mit maximal 4,00 m Breite.
- Carports hinter der straßenseitigen Gebäudefront, auch Stellplätze sollen nicht im 

Vorgartenbereich zulässig sein.
- Heimische Gehölze für die Hecke zu verwenden mit entsprechender Anpflanzung und einer 

Einfriedung als Zaun nur mit Hecke.
- Hecken können über Baulasten gesichert werden.
- Die Farben sollen gebrochen verwendet werden.

Seite 1 von 2Auszug
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- Dachsteine rot - Bezug auf ziegelrot, keine glasierten bzw. glänzenden Dacheindeckung.
- In den entsprechenden Nuancen.
- Außenwand Putz und Verblender, wobei Holz nur untergeordnet verwendet werden darf.
- Inhalte

o Außenwände: Putz: pastellfarben (ocker, beige, creme,...), rot (wie Klinker), 
o Außenwände mit ziegelsichtiger Oberfläche: gelb bis rot 
o Außenwände mit Ziegeloberfläche, geschlämmt: Farben wie Putz.
o Ansonsten Farbspektrum wie im Ort selbst, 
o Darstellung der Dachneigungen im B28 nach außen als Walmdächer.
o Im inneren Bereich Zulässigkeit einer höheren Bebauung (WA 5-Gebiet) maximal 

zweigeschossig, 
o Im WA 5-Gebiet ist eine zweigeschossige Bebauung mit Flachdach empfohlen, 
o Die Straßen sollen als Grünzüge gestaltet werden, 
o Pflaster im Fahrbahnbereich verwenden. 

Die Empfehlung der Arbeitsgruppe zur 1. Änderung Bebauungsplan Nr. 28:
- ohne Phase und auf Asphalt möglichst verzichten, 
- textl. Festsetzung 2.1 zu Baukörper soll entfallen, 
- WA 5 - "zwingend 2 Vollgeschosse" festsetzen, mit flachem Dach 
  (FD oder flach geneigtes Dach), 
- WA - Sockelhöhe 50 cm statt 30 cm.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 14
davon anwesend: 10
Zustimmung: 6
Ablehnung: 0
Enthaltung: 4
Befangenheit: 0

Seite 2 von 2Auszug
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Aktenvermerk 

Gemeinde/ Stadt Klütz 

Titel/ Vorhaben 
 

Abstimmung zu Festsetzungen und Zielsetzungen der OGS 
bzw. der zukünftigen Bauleitpläne  
 

  
Datum: 05.01.2016 

Zeit: 19:00 Uhr  

Ort: 
 

Klütz, Sophienhof  

Teilnehmer: 
 

Herr Heselhaus 
Frau Lederer 
Frau Palm 
Herr Werner Peters 
Frau Hoot 
Herr Mahnel 
Herr Hahn  
 

Inhalt: 
 

- Am 05.01.2016 fand eine Abstimmung in der Stadt Klütz zu den 
Festsetzungen und Zielsetzungen der OGS bzw. der zukünftigen 
Bauleitpläne statt.  

- Es wurde umfassend diskutiert.  
- B 31.2: Bereiche mit Stadtvillen oder MFH; Zulässigkeit mehrerer 

WE je Wohnhaus (Einzelhaus). 
- Frau Palm berichtete, dass nach ihren Erfahrungen gern größere 

WE mit 70-80m² (3Räume) auch von älteren, einzelnen 
Personen gemietet werden.  

- Zu den Wohnblöcken hin auch höhere Gebäude mit 2VG+DG 
oder Staffelgeschoss zulässig. 

- Hinweise ergeben sich auch aus den Randnotizen und der 
Vorbereitung von Frau Hoot und dem Unterzeichner.  

- Ziel ist es, jedem Gebiet einen entsprechenden Bezug zu geben 
und eine entsprechende Kennzeichnung.  

- Die Bäume sollen im Straßenbereich alleeartigen Charakter 
einnehmen und entsprechend darstellen.  

- Hecken sollen privat zugeordnet und über Baulasten gesichert 
werden.  

- Höhe 1,20 m bis 1,50 m; (Anmerkung – nach der Diskussion 
haben sich Sachverhalte ergeben, dass aus Sicherheitsaspekten 
in beengten Verkehrsräumen die Höhe auf max. 0,80 cm zu 
beschränken ist). 

- Baugrenzen sind im B28 vorgegeben.  
- Großbäume sind in einzelnen Situationen zu verwenden. 

Ansonsten kleinkronige Bäume. 
- Auswahl der Bäume hinsichtlich des unterschiedlichen 

Charakters des B-Plan-Gebietes auswählen. Verschiedene 
Baumauswahl im B-Plan vorschlagen. 

- Bäume sind als Leitmotiv zu nutzen. 
- Klütz - Rosenstadt könnte als Thema auch aufgegriffen werden. 
- 1Ä B28: an platzartigen Flächen/ Einbindungen Straßen mgl. 

Großbaum. 
- Je Baugrundstück maximal 1 Einfahrt mit maximal 4,00 m Breite.  
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- Carports hinter der straßenseitigen Gebäudefront, auch 
Stellplätze sollen nicht im Vorgartenbereich zulässig sein. 

- Heimische Gehölze für die Hecke zu verwenden mit 
entsprechender Anpflanzung und einer Einfriedung als Zaun nur 
mit Hecke. 

- Hecken können über Baulasten gesichert werden.  
- Die Farben sollen gebrochen verwendet werden.  
- Dachsteine rot – Bezug auf ziegelrot, keine glasierten bzw. 

glänzenden Dacheindeckung. 
- In den entsprechenden Nuancen.  
- Außenwand Putz und Verblender, wobei Holz nur untergeordnet 

verwendet werden darf.  
- Inhalte 

o Außenwände: Putz: pastellfarben (ocker, beige, 
creme,...), rot (wie Klinker).  

o Außenwände mit ziegelsichtiger Oberfläche: gelb bis rot 
o Außenwände mit Ziegeloberfläche, geschlämmt: Farben 

wie Putz.  
o Ansonsten Farbspektrum wie im Ort selbst.  
o Darstellung der Dachneigungen im B28 nach außen als 

Walmdächer. 
o Im inneren Bereich Zulässigkeit einer höheren Bebauung 

(WA 5-Gebiet) maximal zweigeschossig.  
o Im WA 5-Gebiet ist eine zweigeschossige Bebauung mit 

Flachdach empfohlen.  
o Die Straßen sollen als Grünzüge gestaltet werden.   
o Pflaster im Fahrbahnbereich verwenden. Die Empfehlung 

- ohne Phase und auf Asphalt möglichst verzichten.   
o 1. Ä B 28: textl. Festsetzg 2.1 zu Baukörper soll entfallen. 
o 1. Ä B 28: WA 5-"zwingend 2 Vollgeschosse" festsetzen, 

mit flachem Dach (FD oder flach geneigtes Dach). 
o 1. Ä B 28: WA - Sockelhöhe 50 cm statt 30 cm. 

 
 

  
  
Aufgaben/ 
Verantwortlicher: 
 

  

   
   
Sonstiges: 
 

- 

Aufgestellt: ma/st 
gez. Dipl.-Ing. Ronald Mahnel  
Ergänzung K. Hoot 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
pbm.mahnel.gvm@t-online.de 
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Verteiler: 
 

Frau Hoot 
Frau Seidenberg 
 

Ablage: Klütz 
B-Plan Nr. 28, 1. Änderung 
B-Plan Nr. 31.2  
Klütz-Gestaltung - B-Plan-Gebiete 
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Vorlage-Nr.: SV Klütz/17/11563                                                            Seite: 1/2

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11563
öffentlich
05.05.2017
Maria Schultz

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 "Strand an der Wohlenber-
ger Wiek - Regelung der Infrastruktur" der Stadt Klütz
Billigung des Vorentwurfes
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz stellt zur Regelung der Versorgung und Infrastruktur im Strandbereich die 
Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan auf. Beide Bauleitplanungen 
hängen maßgeblich von der Vereinbarkeit mit den Zielen der europäischen Schutzgebietsku-
lisse ab.
Die Bearbeitung erfolgt in Abstimmung mit den Behörden unter Berücksichtigung des derzeit 
vorliegenden Entwurfs des Managementplanes zum FFH-Gebiet "Wismarbucht".
Für die Baugebiete wurden die Zielsetzungen für die bauliche Gestaltung und für die Ausfor-
mung abgestimmt. Die Gebäude sind eingeschossig zzgl. Dachgeschoss herzustellen. Für 
die Nutzungen sind öffentliche WC-Anlagen, Imbiss und Versorgung zu regeln. Die Gebäude 
sollen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes als Warften oder mit Aufständerung 
errichtet werden. Für alle anderen Fälle sind entsprechende Ausnahmeregelungen zu tref-
fen. 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:

1. Der Geltungsbereich des Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 32 wird wie folgt 
begrenzt:

- im Nordwesten durch die Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 
15,

- im Südwesten durch den Übergang zu den Polder- und Wiesenflächen,
- im Südosten durch die Grenze zur Nachbargemeinde Hohenkirchen,
- im Nordosten durch den Verlauf der Landesstraße (L01) und den Verlauf des beglei-

tenden Geh- und Radweges.
-
2. Der Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Klütz wird ge-

billigt und für die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB be-
stimmt. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form ei-
ner öffentlichen Auslegung durchzuführen.

4. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Die Abstimmung mit Nachbargemeinden ist nach § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
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Finanzielle Auswirkungen:
Werden von der Stadt getragen – noch nicht ermittelt. 

Anlagen:
Auszüge aus dem Flächennutzungsplan vor und nach der Änderung
Vorentwurf Planzeichnung
Text – Teil B

Begründung ist nach Diskussion im Bauausschuss zu erstellen. 
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Klütz

Wismar

L 01

K1
9

O S T S E E

Geltungsbereich  des 
Bebauungsplanes Nr. 32
der  Stadt  Klütz

SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32

DER STADT KLÜTZ

VORENTWURF

Übersicht  M 1 : 15.000

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  
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SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ 
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  
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STADT KLÜTZ

Konzept M 1:1.000

April 2017Plan: 1 ( 3 )

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

BEBAUUNGSPLAN NR. 32 

zu TOP 15.

50 von 126 in Zusammenstellung



46/5

46/7

43/5

43/7

45/5

45/6

44/5

47/5

42/7

42/9

43/9

47/6

46/9

61/1

62/1

L 01

45/8

46/8

45/9

47/9

47/10

43/8

44/7

44/9

44/8

T B

T B

T B

T B

T B

2xW

2xW

Km 3.654

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Abs. 165, km 3.6

Abs. 165, km 3.814

10

SO
V+I

20

G+R

G+R

G+R

Wasserlinie nach Luftbild

Kü
ste

n-
 un

d G
ew

äs
se

rsc
hu

tzs
tre

ife
n

GS

150

Plandarstellung:

23936 Grevesmühlen
Rudolf-Breitscheid-Straße 11

e-mail: pbm.mahnel.gvm@t-online.de
Tel. 03881/7105-0
Fax 03881/7105-50

Planungsbüro Mahnel

STADT KLÜTZ

Konzept M 1:1.000

April 2017Plan: 2 ( 3 )

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

BEBAUUNGSPLAN NR. 32 

zu TOP 15.

51 von 126 in Zusammenstellung



Torfmoor

49/9

64/2

48/5

47/5

27/3

27/4

31/2

31/1

49/6

51

48/6

48/9

52/6

31/2

27/6

28

25

26

26

28

49/10

50/5

49/8

48/8

L 01

49/11

50/6

50/4

K 15

DN 400

D 2.81

S 1.22

T 1.59

T B

T B

0.4%%

DN 200 PE-HD

HL 74.89m

Abs. 165, km 4.0

Km 3.943

Gewäs
ser-Nr.

24

DN 200 PE-HD

0.1%%

HL 39.46m

Abs

HB

Km 4.047

2xW

Parkplatz

15

20

SO
V+I

G+R

G+R

G+R

Wasserlinie nach Luftbild

Kü
ste

n-
 u

nd
 G

ew
äs

se
rsc

hu
tzs

tre
ife

n

Wismar

GS

15
0

Plandarstellung:

23936 Grevesmühlen
Rudolf-Breitscheid-Straße 11

e-mail: pbm.mahnel.gvm@t-online.de
Tel. 03881/7105-0
Fax 03881/7105-50

Planungsbüro Mahnel

STADT KLÜTZ

Konzept M 1:1.000

April 2017Plan: 3 ( 3 )

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

BEBAUUNGSPLAN NR. 32 

zu TOP 15.

52 von 126 in Zusammenstellung



52/6

37/7

35/10

35/17

36/4

26/170

26/83

26/84

35/5

39/5

37/5

38/5

38/7

26/108

31/5

31/6

35/6

36/6

36/8

37/9

38/9
53/1

L 01

36/7

37/8

38/8

35/16

26/85

26/86
26/81

31/4

35/13
35/14

31/10

35/15

31/8

31/9

35/12
31/3

26/169

52/6

T B

T B

T B

W

2.17

Km 2.927

Abs. 165, km 3.0

DN 300 ST

HL 10.35m

Km 2.797

SO
V+I

10

20

G+R

G+R

W
asserlinie nach Luftbild

Kü
ste

n- 
un

d G
ew

äss
ers

chu
tzs

tre
ife

n

W
oh

le
nh

ag
en

Klütz
G+R

Wald ?

Geltungsbereich
B-Plan Nr. 15
Stadt Klütz

GS

150

Plandarstellung:

23936 Grevesmühlen
Rudolf-Breitscheid-Straße 11

e-mail: pbm.mahnel.gvm@t-online.de
Tel. 03881/7105-0
Fax 03881/7105-50

Planungsbüro Mahnel

STADT KLÜTZ

Konzept M 1:1.000

April 2017Plan: 1 ( 3 )

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

BEBAUUNGSPLAN NR. 32 

zu TOP 15.

53 von 126 in Zusammenstellung



46/5

46/7

43/5

43/7

45/5

45/6

44/5

47/5

42/7

42/9

43/9

47/6

46/9

61/1

62/1

L 01

45/8

46/8

45/9

47/9

47/10

43/8

44/7

44/9

44/8

T B

T B

T B

T B

T B

2xW

2xW

Km 3.654

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Abs. 165, km 3.6

Abs. 165, km 3.814

10

SO
V+I

20

G+R

G+R

G+R

Wasserlinie nach Luftbild

Kü
ste

n-
 un

d G
ew

äs
se

rsc
hu

tzs
tre

ife
n

GS

150

Plandarstellung:

23936 Grevesmühlen
Rudolf-Breitscheid-Straße 11

e-mail: pbm.mahnel.gvm@t-online.de
Tel. 03881/7105-0
Fax 03881/7105-50

Planungsbüro Mahnel

STADT KLÜTZ

Konzept M 1:1.000

April 2017Plan: 2 ( 3 )

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

BEBAUUNGSPLAN NR. 32 

zu TOP 15.

54 von 126 in Zusammenstellung



Torfmoor

49/9

64/2

48/5

47/5

27/3

27/4

31/2

31/1

49/6

51

48/6

48/9

52/6

31/2

27/6

28

25

26

26

28

49/10

50/5

49/8

48/8

L 01

49/11

50/6

50/4

K 15

DN 400

D 2.81

S 1.22

T 1.59

T B

T B

0.4%%

DN 200 PE-HD

HL 74.89m

Abs. 165, km 4.0

Km 3.943

Gewäs
ser-Nr.

24

DN 200 PE-HD

0.1%%

HL 39.46m

Abs

HB

Km 4.047

2xW

Parkplatz

15

20

SO
V+I

G+R

G+R

G+R

Wasserlinie nach Luftbild

Kü
ste

n-
 u

nd
 G

ew
äs

se
rsc

hu
tzs

tre
ife

n

Wismar

GS

15
0

Plandarstellung:

23936 Grevesmühlen
Rudolf-Breitscheid-Straße 11

e-mail: pbm.mahnel.gvm@t-online.de
Tel. 03881/7105-0
Fax 03881/7105-50

Planungsbüro Mahnel

STADT KLÜTZ

Konzept M 1:1.000

April 2017Plan: 3 ( 3 )

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

BEBAUUNGSPLAN NR. 32 

zu TOP 15.

55 von 126 in Zusammenstellung



max

max

SO
V+I

SO - Sonstige Sondergebiete
gem. §11 (2) BauNVO

Versorgung und
touristische Infrastruktur

o

0,4

I

TH      = 4,00m

FH      = 8,00m

ART UND MAß DER
BAULICHEN NUTZUNG

zu TOP 15.

56 von 126 in Zusammenstellung



Städtebauliches Konzept
L E G E N D E

G+R

SO
V+I

Geltungsbereich

Parkplatz
Parkplatz mit Baumbestand

Wald

vorhandener Baum (vermutliche Lage) 

SO V+I
Versorgung und touristische Infrastruktur

Hauptstraße (Landesstraße und 
Straßenbegleitgrün) Geh- und Radweg

Ein- und Ausfahrt

Ausgleichs- und Ersatzflächen

Strandzugang

zu TOP 15.

57 von 126 in Zusammenstellung



 

Planungsstand: Vorentwurf April 2017 1 
 

 

TEIL B – TEXT 
 
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ  "STRAND 
AN DER WOHLENBERGER WIEK – REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"   
 
 
I.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Sonstiges Sondergebiet Versorgung und touristische Infrastruktur  

(§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
 

1. Das Sonstige Sondergebiet Versorgung und touristische Infrastruktur dient der Unter-
bringung von Einrichtungen der touristischen Infrastruktur und von Schank- und Spei-
sewirtschaft im Sinne der Strandversorgung.  

 
2. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen des Gebietes (SO V+I) sind folgende 

Nutzungen zulässig: 
- Touristische Information und Serviceeinrichtungen, 
- Schank- und Speisewirtschaften zur Strandversorgung, 
- Serviceeinrichtungen zur Strandversorgung (WC-Anlagen, Imbiss und Versorgung)                  

 
2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  
 
 Höhe baulicher Anlagen 
 (§ 16 und § 18 BauNVO) 
 
2.1 Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen wird durch Festsetzung der maximalen Trauf- 

und Firsthöhe in der Planzeichnung bestimmt. 
 
2.2 Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außenhaut des Daches mit der Verlängerung der 

Außenkante der Außenwand. Die Traufhöhe wird mit maximal 4,00 m über Erdgeschoss-
fußboden (Oberkante Fertigfußboden) festgesetzt. Die Firsthöhe wird mit maximal 8,00 m 
über Erdgeschossfußboden (Oberkante Fertigfußboden) festgesetzt.   
 

2.3 Die festgesetzte Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und Dacheinschnitten 
sowie für Nebengiebel und Krüppelwalm der Hauptgebäude. 

 
3. BAUWEISE  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 

Für das Gebiet gilt die offene Bauweise.  
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4.  GRÜNFLÄCHEN, ANPFLANZUNGEN UND ERHALTUNGEN VON BÄUMEN UND 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 25a und 25b BauGB) 

 
Die Festsetzungen zu den öffentlichen und privaten Grünflächen und deren Ausgestaltung 
werden im weiteren Verfahren getroffen.  

 
5. FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG 

VON NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
5.1   Als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft werden die Hauptvorfluter im südlichen Planbereich mit Flächen beidseits des 
Grabensystems vorgesehen und festgesetzt. Die Flächen zwischen den Parkplätzen sind 
als Flächen für extensive Mahd und einzelne Anpflanzungen vorzusehen. Auf bisher ver-
siegelten Flächen ist der Rückbau für die baulichen Anlagen bzw. befestigten Flächen als 
Maßnahme für Ausgleich und Ersatz umzusetzen.  
 

8. HÖHENLAGE 
 (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
 
 Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage wird unter Berücksichtigung des Hochwasser-

schutzes die Höhenlage von 3,20 m über NHN festgesetzt und ist für den Erdgeschossfuß-
boden (Oberkante Fertigfußboden) maßgeblich zugrunde zu legen. Der Höhenunterschied 
zwischen der natürlichen Geländehöhe und dem festgesetzten unteren Bezugspunkt ist ent-
weder durch Aufschüttungen oder durch entsprechende Aufständerungen abzusichern.  

 Ausnahmsweise darf der festgesetzte untere Bezugspunkt (3,20 m über NHN) für fliegende 
Bauten und für Gebäude mit entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen unterschrit-
ten werden. 
 

II.     ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUSSERE GESTALTUNG 
BAULICHER ANLAGEN 

 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.M § 86 LBau M-V) 
 
 Die örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen werden im wei-

teren Planverfahren festgelegt.  
 

 
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 

1. WALDABSTAND 
Innerhalb des gesetzlich festgelegten 30 m- Waldabstandes sind die Anforderungen gemäß 
§ 20 Landeswaldgesetz M-V zu beachten.  
 

2. KÜSTEN- UND GEWÄSSERSCHUTZSTREIFEN  
Anforderungen sind im Beteiligungsverfahren von der zuständigen Behörde zu bestimmen. 
Ausnahmegenehmigungen sind im weiteren Verfahren anzustreben.  
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IV. HINWEISE 
 

1. BODENDENKMALE  
 

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des   
§ 11 DSchG Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Fall ist die zuständige Untere Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg unverzüglich zu benachrichtigen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten 
des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt in der 
Regel 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte 
Untersuchung im Rahmen des zumutbaren verlängert werden (vgl. § 11 Abs. 3 DSchG M-
V). 
 

2. BODENSCHUTZ 
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 
sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes –Bodenschutzgesetzes genannten Per-
sonen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenverände-
rung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklen-
burg als zuständige Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund 
zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Be-
auftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
 
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-Boden-
schutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in Grundlage 
von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – Vorpommern [Lan-
desbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden 
der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche 
eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von 
Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 
 

3. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerü-
che des Bodens auftreten, ist der Landkreis Nordwestmecklenburg als zuständige Be-
hörde zu informieren. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaus-
hubs verpflichtet. 
 

4. MUNITIONSFUNDE 
 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampf-
mittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind gebührenpflichtig 
beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhal-
ten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn empfohlen. 
 

5. SCHIFFFAHRT 
 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des Bundeswas-
serstraßengesetzes (WaStrG) weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu 
Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, 
deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder 
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anders irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszei-
chen ist unzulässig. Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue 
noch mit Natriumdampf- Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
Flächen sichtbar sein. Anträge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind dem Wasser- 
und Schifffahrtsamt Lübeck zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11404
öffentlich
23.03.2017
K. Dietrich

Zuwendungen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahver-
kehrs im Land Mecklenburg-Vorpommern
hier: Festlegung des Typs des Buswartehäuschens
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschuss der 
Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Mit Bescheid vom 30.03.2017 – eingegangen am 12.04.2017 – werden der Stadt Klütz För-
dermittel in 2017 für die Errichtung von 4 neuen Fahrgastunterständen bewilligt.

Folgende Standorte wurden bereits empfohlen: 
Nr. 1) Wohlenberg – am Ortsausgang/Höhe Parkplatz – in Richtung Klütz
Nr. 2) Klütz – Wismarsche Straße – stadtauswärts (gegenüber ehemaliger Apotheke)
Nr. 3 + 4) Klütz – an der Kirche beidseitig

Für die Beantragung der Fördermittel bildete der Typ eines Fahrgastunterstandes die Basis, 
welcher bereits in 2016 errichtet wurde (siehe Anlage - Typ „Vorwerk“). Somit ist in diesem 
finanziellen Rahmen eine Auswahl möglich.

Der WTU hat sich bereits mit der Angelegenheit befasst und empfohlen, 3 weitere Angebote 
einzuholen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt folgendes:

1) Typ eines Fahrgastunterstandes:

    Nr. 1) Standort Wohlenberg – am Ortsausgang/Höhe Parkplatz – in Richtung Wismar:

    Typ Fahrgastunterstand: ______________________________________________

    Nr. 2) Klütz – Wismarsche Straße – stadtauswärts (gegenüber ehemalige Apotheke)
 
    Typ Fahrgastunterstand: ______________________________________________

    Nr. 3 und 4) Klütz – an der Kirche beidseitig

    Typ Fahrgastunterstand: ______________________________________________

2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, den entsprechenden Auftrag auszulösen.
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Finanzielle Auswirkungen:
Die Mittel für die Anschaffung der 4 Fahrgastunterstände nebst Fundament sind im Haushalt 
2017 eingestellt.
max. ca. 70 TEUR Ausgaben für die 4 Fahrgastunterstände ohne Fundament - davon 75 % 
Einnahmen durch Fördermittel

Anlagen:
zur Förderung beantragter Fahrgastunterstand Typ „Vorwerk“
Angebot Fa. Zimmermann – Typ „Meilenstein“
Angebot Fa. Pönicke – Typ „Eder“
Angebot Fa. MHB – Typ „Walda“

zu TOP 16.

63 von 126 in Zusammenstellung



Vorlage-Nr.: SV Klütz/17/11649                                                            Seite: 1/2

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11649
öffentlich
31.05.2017

Umbenennung der Dorfstraßen in den Ortsteilen
hier: Grundsatzbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschuss der 
Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Auf dem Gebiet der Stadt Klütz gibt es insgesamt acht Dorfstraßen. Sie sind in den Ortstei-
len Christinenfeld, Goldbeck, Grundshagen, Hofzumfelde, Niederklütz, Kühlenstein, Stein-
beck und Tarnewitzerhagen.

Das Innenministerium drängt in einem Schreiben an alle Rechtsaufsichtsbehörden, den 
Missstand von gleich benannten Straßen mit identischen Postleitzahlen zu beseitigen. Es 
verweist „auf die dringliche Notwendigkeit unverwechselbarer Bestimmungsortsangaben“ 
hin. Sie seien für den Rettungsdienst, den Brand- und Katastrophenschutz und die Polizei 
von erheblicher Bedeutung und auch im Interesse der Bürger, insbesondere in Notfällen.

Um die Akzeptanz bei der Bevölkerung und mithin eine gewisse Identifikation mit den neuen 
Straßennamen zu erreichen, ist die Beteiligung bei der Namensfindung eine Möglichkeit, z.B. 
können Vorschläge eingereicht werden oder über mehrere Vorschläge könnte eine Abstim-
mung stattfinden oder, oder, oder. 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt grundsätzlich die Umbenennung der Dorfstra-
ßen in den Ortsteilen: 

 Christinenfeld 
 Goldbeck 
 Grundshagen 
 Hofzumfelde 
 Niederklütz 
 Kühlenstein 
 Steinbeck 
 Tarnewitzerhagen

Die Festlegung der neuen Straßenbezeichnungen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. .

Finanzielle Auswirkungen:
kann noch nicht beziffert werden

Anlagen
Doppelung der Straßennamen im Stadtgebiet
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11337
öffentlich
01.03.2017
Mareen Tech

Beschluss über diverse Anträge von Vereinen und Verbänden auf 
finanzielle Unterstützung für das Jahr 2017
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Im Amt Klützer Winkel liegen nachstehend genannte Anträge an die Stadt Klütz auf finanziel-
le Unterstützung für das Jahr 2017 vor.
Da diese immer bis spätestens zum 01.03. des laufenden Jahres in der Verwaltung des Am-
tes Klützer Winkel vorliegen müssen, können später eingehende Anträge nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Neuer Sachstand:
Die Frist zur Einreichung von Anträgen wurde bis zum 01.06.2017 verlängert. Zwei weitere 
Anträge sind im Amt fristgerecht eingegangen. 

Im Nachgang zur Sitzung des Ausschusses für Soziales und Kultur am 07.06.2017 wurde 
noch ein Antrag vom Pferdesportverein „Blau-Weiß“ Oberhof e.V. mit Datum vom 10.04.2017 
eingereicht. Der Antrag wurde dem Amt Klützer Winkel nicht zugestellt, da die Mail-Adresse 
einen Fehler aufweist. 

Antragsteller Verwendungszweck Zuschuss 
im 
Jahr 2015

Zuschuss im 
Jahr 2016

Beantragter 
Zuschuss 
für Jahr 
2017

Seniorenverein „Klüt-
zer Winkel“ e.V.

Diverse Veranstaltun-
gen für Senioren

- - Höhe nicht 
bekannt

Sozialverband Arbeit mit Senioren - - Höhe nicht 
bekannt

Frau Mäckelburg Für Seniorenbetreu-
ung

200,00 € 400,00 € 400,00 €

Klützer Carneval 
Club e. V. (KCC)

Förderung Jugendar-
beit

100,00 € 100,00 € Höhe nicht 
bekannt

Arbeitslosenverband/
Schuldnerberatung

Beratung in Not gera-
tener Bürger

- - Höhe nicht 
bekannt

Verkehrswacht Wis-
mar und Umgebung 
e.V. 

50,00 € -

Behindertenverband 
e.V. Grevesmühlen

50,00 € -

Kita „Klützer Schloß-
spatzen“ 

300,00 € 250,00 €

Klützer VolleyBulls 
e.V.

Höhe nicht 
bekannt
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Pferdesportverein 
„Blau-Weiß“ Oberhof 
e.V.

Kinder- und Jugendar-
beit

- - 200,00 €

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 sind 500,00 € für die Unterstützung von Vereinen 
und Verbänden im Produktsachkonto 2.28101.5459000 und 400,00 € für die Seniorenbetreu-
ung im Produktsachkonto 2.28101.52490003 vorgesehen. Die Stadtvertretung der Stadt 
Klütz muss entscheiden, ob ein Zuschuss gewährt wird.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, nachstehend genannte Vereine und Verbän-
de mit folgenden finanziellen Zuschüssen zu unterstützen:

Seniorenverein „Klützer Winkel“ e.V. ……………….€
Sozialverband/Ortsverein Klütz-Boltenhagen-Kalkhorst ……………….€
Seniorenbetreuung/ Fr. Mäckelburg ……………… €
Arbeitslosenverband/Schuldnerberatung ……………….€
Kita „Klützer Schloßspatzen“ ……………….€
Klützer Carneval Club e.V. ……………….€
Klützer VolleyBulls e.V. ……………….€
Pferdesportverein „Blau-Weiß“ Oberhof e.V. ……………….€

Finanzielle Auswirkungen:
Je nach Beschlussfassung.

Anlagen:
Antrag Seniorenverein „Klützer Winkel“ e.V.
Antrag Sozialverband, Ortsverein Klütz-Boltenhagen
Antrag Seniorenbetreuung/ Fr. Mäckelburg
Antrag Arbeitslosenverband, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 
Antrag Kita „Klützer Schloßspatzen“
Antrag Klützer VolleyBulls e.V.
Antrag Klützer Carneval Club e.V.
Antrag Pferdesportverein „Blau-Weiß“ Oberhof e.V.
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11450
öffentlich
10.04.2017
Katrin Schmidt

Beschluss der nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildgesetzes vor-
zunehmenden Selbsteinschätzung
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:

Mit dem am 30. Juni 2016 in Kraft getretenen Gemeinde-Leitbildgesetz (GVOBl. M-V S. 461) 
und der darauf basierenden Fusionsverordnung (GVOBl. M-V S. 530) ist in Mecklenburg-
Vorpommern eine neue geförderte Phase freiwilliger Gemeindefusionen eingeläutet worden.

Auf der Grundlage einer Selbsteinschätzung ihrer Zukunftsfähigkeit sollen die Gemeinden 
des Landes zur Schaffung leistungsfähiger Strukturen bewogen werden.  

Die als Anlage beigefügte Handreichung stellt eine Hilfestellung für die Vornahme und 
Bewertung der nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildgesetzes vorzunehmenden 
Selbsteinschätzung aller amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden dar. 

Das Innenministerium hat nochmals versichert, dass das Ergebnis der Selbsteinschätzung 
lediglich eine Grundlage für eine eigenverantwortliche Entscheidung über freiwillige 
Fusionen darstellt (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 GLeitbildG). Gesetzliche 
oder administrative Gemeindefusionen („Zwangsfusionen"), die auf der Grundlage der 
Koalitionsvereinbarung zumindest für die laufende Legislaturperiode ohnehin 
ausgeschlossen sind, können schon verfassungsrechtlich (Art. 3 GG) nicht davon abhängig 
gemacht werden, wie die betreffende Gemeinde subjektiv ihre Zukunftsfähigkeit beurteilt. Es 
besteht insofern keine Veranlassung, die Selbsteinschätzungen mit dem Ziel durchzuführen, 
die eigene Situation in einem besseren Licht darzustellen, als es sachlich und objektiv ge-
boten wäre.

Die Koordinatoren haben sich auf ein Punktesystem verständigt, bei dem in den für 
amtsangehörige Gemeinden relevanten Leitbildbereichen (Ziffern I bis IV des Leitbildes) 
maximal 100 Punkte vergeben werden können. Entsprechend der Intention des 
Gesetzgebers, keinem der vier im Leitbild verankerten Themenbereiche eine 
herausgehobene Bedeutung einzuräumen, haben sich die Koordinatoren auf eine 
gleichmäßige Verteilung der 100 Punkte auf die vier Themenbereiche geeinigt. In jedem 
Themenbereich können also maximal 25 Punkte erreicht werden. 
Die Verteilung dieser Punkte auf die einzelnen Kriterien erfolgt nicht gleichmäßig, sondern 
stellt das Ergebnis einer einvernehmlichen Übereinkunft über die sachlich gebotene 
Priorisierung nach der jeweiligen Bedeutung der Einzelkriterien dar. Auch die Festlegung, 
welcher konkrete Befund in den Gemeinden bei dem jeweiligen Kriterium zum Erlangen 

zu TOP 19.

113 von 126 in Zusammenstellung



Vorlage-Nr.: SV Klütz/17/11450                                                            Seite: 2/2

eines bestimmten Punktewerts führt, wurde auf diese Weise festgelegt. 

Für eine Gesamtauswertung der Selbsteinschätzung werden die in den Einzelkriterien 
erreichten Punkte addiert. Liegt die Summe der Punkte über 50 kann grundsätzlich davon 
ausgegangen werden, dass die Gemeinde zukunftsfähig ist. Jeder Gemeinde steht es 
allerdings - gerade bei einer nur knappen Überschreitung dieses Wertes - frei, dennoch nicht 
von einer Zukunftsfähigkeit in den bestehenden Gemeindegrenzen auszugehen, weil bspw. 
in einem von der Gemeinde als besonders wichtig erachtetem Themenbereich III wenige 
Punkte erreicht wurden oder eine negative Entwicklung in einzelnen Bereichen zu erwarten 
ist.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildge-
setzes vorzunehmende Selbsteinschätzung.

Finanzielle Auswirkungen:
keine unmittelbaren

Anlagen:
Handreichung
Selbsteinschätzung - Datenblatt
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Vorbemerkungen: 

Die vorliegende Handreichung stellt eine Hilfestellung für die Vornahme und Bewertung der nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildgesetzes vorzunehmenden 
Selbsteinschätzung aller amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden dar. Entwickelt wurde die Handreichung im Rahmen eines Workshops des Städte- und 
Gemeindetages, an dem die Koordinatoren samt ihrer Unterstützungskräfte, die Leiter der unteren Rechtsaufsichtsämter sowie Mitarbeiter des Kommunalver-
fassungsreferats des Innenministeriums teilgenommen haben. Im Interesse aussagekräftiger, möglichst objektiver und landesweit vergleichbarer Ergebnisse 
der gemeindlichen Selbsteinschätzung empfehlen sowohl der Städte- und Gemeindetag als auch die sechs Koordinatoren einvernehmlich, der Selbsteinschät-
zung dieses Bewertungssystem zu Grunde zu legen. 

Das Innenministerium hat nochmals versichert, dass das Ergebnis der Selbsteinschätzung lediglich eine Grundlage für eine eigenverantwortliche Entscheidung 
über freiwillige Fusionen darstellt (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 GLeitbildG). Gesetzliche oder administrative Gemeindefusionen („Zwangsfusio-
nen“), die auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung zumindest für die laufende Legislaturperiode ohnehin ausgeschlossen sind, können schon verfassungs-
rechtlich (Art. 3 GG) nicht davon abhängig gemacht werden, wie die betreffende Gemeinde subjektiv ihre Zukunftsfähigkeit beurteilt. Es besteht insofern keine 
Veranlassung, die Selbsteinschätzungen mit dem Ziel durchzuführen, die eigene Situation in einem besseren Licht darzustellen, als es sachlich und objektiv ge-
boten wäre.  

Im eingangs erwähnten Interesse an einer Objektivierung der Selbsteinschätzung haben sich die Koordinatoren auf ein Punktesystem verständigt, bei dem in 
den für amtsangehörige Gemeinden relevanten Leitbildbereichen (Ziffern I bis IV des Leitbildes) maximal 100 Punkte vergeben werden können. Entsprechend 
der Intention des Gesetzgebers, keinem der vier im Leitbild verankerten Themenbereiche eine herausgehobene Bedeutung einzuräumen, haben sich die Koor-
dinatoren auf eine gleichmäßige Verteilung der 100 Punkte auf die vier Themenbereiche geeinigt. In jedem Themenbereich können also maximal 25 Punkte 
erreicht werden. Die Verteilung dieser Punkte auf die einzelnen Kriterien erfolgt nicht gleichmäßig, sondern stellt das Ergebnis einer einvernehmlichen Über-
einkunft über die sachlich gebotene Priorisierung nach der jeweiligen Bedeutung der Einzelkriterien dar. Auch die Festlegung, welcher konkrete Befund in den 
Gemeinden bei dem jeweiligen Kriterium zum Erlangen eines bestimmten Punktewerts führt, wurde auf diese Weise festgelegt. Maßgeblich war hierbei der im 
Leitbild zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers, die Hürde zur Zukunftsfähigkeit als überwunden anzusehen – und damit korrespondierend mehr als 
die Hälfte der zu vergebenden Punkte für das jeweilige Kriterium zu vergeben -, wenn die im Einzelkriterium genannte  Voraussetzung gerade noch erreicht 
wird.  

Heißt es zum Beispiel unter III. a): „Die Mehrheit der Bürger beteiligte sich bei der letzten Wahl zur Gemeindevertretung an der demokratischen Willensbil-
dung“, dann resultiert daraus, dass mehr als die Hälfte der erreichbaren Punkte (also 4 von 6) erst dann vergeben werden, wenn die Wahlbeteiligung über 50% 
lag. Die weiteren Abstufungen wurden von den sich so ergebenden Ausgangswerten so vorgenommen, dass sich eine möglichst idealtypische Verteilung (Gauß-
sche Normalverteilung) ergibt. Das heißt, dass mittlere Punktewerte häufiger erreicht werden als niedrige oder hohe Punktewerte. 
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Für eine Gesamtauswertung der Selbsteinschätzung werden die in den Einzelkriterien erreichten Punkte addiert. Liegt die Summe der Punkte über 50 kann 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde – ggf. gerade noch – zukunftsfähig ist. Jeder Gemeinde steht es allerdings – gerade bei einer nur 
knappen Überschreitung dieses Wertes – frei, dennoch nicht von einer Zukunftsfähigkeit in den bestehenden Gemeindegrenzen auszugehen, weil bspw. in ei-
nem von der Gemeinde als besonders wichtig erachtetem Themenbereich nur wenige Punkte erreicht wurden oder eine negative Entwicklung in einzelnen 
Bereichen zu erwarten ist. Auch Gemeinden, die auf der Grundlage des erreichten Punktewertes von der Zukunftsfähigkeit ihrer Struktur ausgehen, sollten in 
Ansehung der Situation benachbarter Gemeinden darüber entscheiden, ob sie dennoch für Fusionen offenstehen, um tragfähige Gemeindestrukturen ggf. auch 
jenseits der bestehenden eigenen Gemeindegrenzen zu ermöglichen. 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

I. Qualität und Quantität der 
Aufgabenwahrnehmung     

I. a) pflichtige  
Selbstverwaltungsaufgaben 

ja 10 je max. 
4 Pkt. für eine personell u. technisch gut ausge-
stattete sowie durchgehend einsatzbereite Feuer-
wehr (inkl. Jugendfeuerwehr) 
2 Pkt. für eine eigenständige Ab-
/Wasserversorgung 
2 Pkt. für eine eigenständige und bestandssichere 
Schulstruktur  
2 Pkt. für den ordnungsgemäßen Zustand der 
Gemeindestraßen 

(reduzierte) Punkte für eine Aufgabenerfüllung 
in kommunaler Zusammenarbeit werden nur 
vergeben, wenn die Gemeinde selbst die 
Einrichtung betreibt, und durch andere Ge-
meinden nur eine Mitnutzung erfolgt oder sich 
die Einrichtung vollständig auf dem Gebiet der 
Gemeinde befindet (z.B. Schule in Träger-
schaft des Amtes) 

I. b) freiwillige  
Selbstverwaltungsaufgaben 

ja 8 je max. 
3 Pkt. für ausreichende Kulturangebote 
2 Pkt. für ausreichende Sportangebote 
3 Pkt. für ausreichende Angebote für Senio-
ren/Jugendliche/Kinder (sofern nicht bereist unter 
Kulturangeboten oder Sport beachtet) 

Hier kommt es auf die Impulsgebung durch die 
Gemeinde(-organe) an. Eine Aufgabenerfül-
lung in allein ehrenamtlicher Initiative der 
Bürger unterfällt II. a) Für kommunale Zu-
sammenarbeit gibt es auch, aber reduzierte 
Punkte, für die dienstleistende /erfüllende 
Gemeinde ein wenig mehr. Da Kindertages-
stättenförderung eine Pflichtaufgabe der LK 
ist, gehört eine Kita in der Gemeinde in diesen 
Bereich Bei freien Trägern als Kitaträger ist 
der Punktanteil reduziert- je nach gemeindli-
chen Impuls (z.B. durch gemeindliche Gebäu-
de).Wenn diese Impulse fehlen, kann die Kita 
noch als Begegnungsstätte in II.d berücksich-
tigt werden.  

I. c)  Relation zwischen 
Selbstverwaltungskosten u. 
erfüllten Aufgaben 

tw. ja 7 Relation zwischen Selbstverwaltungskosten (Ent-
schädigungen bzw. Sitzungsgelder) u. dem finan-
ziellen Aufwand für  Selbstverwaltungsaufgaben  
(Effizienz) 
0 Pkt., wenn die Verwaltungskosten den Aufwand 
für die Aufgabenerfüllung übersteigt;  7 Pkt., wenn 
der Anteil der Selbstverwaltungskosten bei unter 
10% liegt. 
 
 
 

Über die Punkteabstufung soll eine abschlie-
ßende Verständigung erfolgen, wenn erste 
empirische Daten vorliegen .Hier sollen die 
produktbezogenen Netto-Aufwendungen des 
Ergebnishaushalts zu Grunde gelegt werden 
(Investitionen werden dabei über die Ab-
schreibungen berücksichtigt). Verwaltungskos-
ten des Amtes bleiben unberücksichtigt. 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

II. Vitalität u. Verbundenheit 
der örtlichen Gemein-
schaft 

    

II. a) ehrenamtliches Engagement ja 4 Finden in der Gemeinde typische Veranstaltungen 
wie Feste, freiwillige Arbeitseinsätze, Flohmärkte, 
Kulturveranstaltungen oder Ähnliches statt? 
bis zu 4 Pkt. bei einer hohen Anzahl solcher Ver-
anstaltungen mit einer breiten Zielgruppe 

Hier kommt es auf die Impulsgebung durch die 
Einwohnerschaft an. Bepunktet wird insbe-
sondere, ob alle Bevölkerungsgruppen durch 
die Veranstaltungen erreicht werden.  
4 Pkt. werden nur vergeben, wenn nicht ledig-
lich Festveranstaltungen/ Feiern durchgeführt 
werden. 

II. b) gemeindliches Leben ja 3 max. 
3 Pkt., wenn es aktives Gemeindeleben gibt, das 
überwiegend von gesamtgemeindlichen Aktivitä-
ten gekennzeichnet ist. Je mehr Aktivitäten es 
gibt, die sich überwiegend auf einzelne Ortsteile 
erstrecken, desto weniger Punkte werden verge-
ben. 

 

II. c) Vereinsleben ja 4 0 Pkt. ohne Verein  
bis max.  
4 Pkt. für eine hohe, breit gefächerte und mitglie-
derreiche Anzahl von Vereinen 
 
 

Bei der Punktevergabe soll nicht auf die bloße 
Anzahl der Vereine abgestellt werden, son-
dern vornehmlich auf qualitative Aspekte: Gibt 
es ein breites Spektrum der Vereinstätigkei-
ten? Wie viel aktive Mitglieder haben die Ver-
eine? Wirken die Vereine nur für ihre Mitglie-
der oder auch für die Allgemeinheit? Als Ver-
einsaktivitäten können hier auch Aktivitäten 
der Feuerwehr (außerhalb des Brandschut-
zes) oder der Kirchgemeinden einbezogen 
werden. 

II. d) Begegnungsstätten ja 4 0 Pkt. ohne entsprechende Einrichtungen 
bis max. 
4 Pkt. bei einer hohen Anzahl von Begegnungs-
stätten  

Hierbei geht es um Einrichtungen in privater 
Trägerschaft. Dies sind bspw. Bäcker, Friseur, 
Geschäfte, Gaststätten, Sportstätten, Arztpra-
xen. Bepunktet werden die Anzahl und das - 
möglichst breit gefächerte - Spektrum. Maß-
geblich ist hier die absolute Anzahl, also kein 
relativer Befund in Ansehung der Einwohner-
zahl der Gemeinde. (=> gleiches Prüfraster für 
alle Gemeinden!) 

II. e) bauliche Entwicklung ja 4 0 Pkt. bei Stagnation der baulichen Entwicklung 
bis max. 

Zu den baulichen Entwicklungen zählen Be-
schlüsse über B-Pläne (in jüngerer Zeit), tat-
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

4 Pkt. bei starker baulicher Entwicklung 
 

sächliche Bautätigkeiten sowie Gewerbean-
siedlungen. Einzubeziehen ist auch ein Leer-
stand von Wohnungen oder das Vorhanden-
sein unverkäuflicher Gewerbeflächen und 
Baugrundstücke. 

II. f) Zuzugsrate nein 4 durchschnittliche Zuzüge innerhalb der letzten drei 
Jahre pro 100 Einwohner 

mehr als 30 4 Pkt. 
mehr als 20 3 Pkt. 
mehr als 15 2 Pkt. 
mehr als 10 1 Pkt. 
10 oder weniger 0 Pkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgehend 
vom Stichtag 31.12.2015 wurden die Zuzugs-
raten 2013 bis 2015 zugrunde gelegt. Diese 
werden nicht mit den Wegzügen oder Gebur-
ten-/Sterbefällen verrechnet: Nur die Zuzüge 
sind Indikator für die Attraktivität der Gemein-
de als Wohnort. Bei besonderen Fallkonstella-
tionen (Verzerrungen durch Erstaufnahmeein-
richtungen, Alten- und Pflegeeinrichtungen) 
bedarf es einer Bereinigung des Ergebnisses. 

Punkte Gemeinden 
0 Pkt. 12 
1 Pkt. 187 
2 Pkt. 324 
3 Pkt. 197 
4 Pkt. 33 

II. g) Belange Behinderter ja 2 0 Pkt. bei gravierenden Mängeln oder Rückstand 
1 Pkt. bei angemessener Beachtung 
2 Pkt. bei erweiterter und besonderer Beachtung 
der Belange Behinderter 

Bei einer angemessenen Beachtung sollten 
zumindest die öffentlichen Einrichtungen bar-
rierefrei sein. Eine erweiterte und besondere 
Beachtung liegt vor, wenn bspw. Blindenwege 
u. -ampeln, spez. Rollstuhlwege o. Ä. vorhan-
den sind. Positiv berücksichtigt werden Ein-
richtungen oder Veranstaltungen, die sich 
vorrangig an Menschen mit Behinderungen 
richten. 

III. Zustand der örtlichen 
Demokratie 

    

III. a) Wahlbeteiligung nein 6 ab 75%:  6 Pkt. 
Ab 60%:  5 Pkt. 
Ab 50%:  4 Pkt. 
Ab 45%:  3 Pkt. 
Ab 40%:  2 Pkt. 

Punkte Gemeinden 
1 Pkt. 32 
2 Pkt. 70 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

Ab 30%: 1 Pkt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommu-
nalwahl im Jahr 2014 lag zwischen 30% und 
93%. Bei Gemeinden, die nach der Kommu-
nalwahl Fusionen durchgeführt haben, wird 
eine fiktive Wahlbeteiligung (errechnet aus der 
Addition der Wahlberechtigten/Wähler) zu-
grunde gelegt. 

3 Pkt. 104 
4 Pkt. 316 
5 Pkt. 209 
6 Pkt. 22 

III. b) Kandidatenzahl  
für die Wahl der Gemeinde-
vertretung 
(ohne den ehrenamtlichen 
Bürgermeister) 

nein 5 Verhältnis Bewerber / Mandate 
größer 3 5 Pkt. 
größer 2 4 Pkt. 
größer 1 3 Pkt. 
genau  1 2 Pkt. 
größer - gleich 2/3 1 Pkt.* 
weniger (=Wahlausfall) 0 Pkt.* 

* vgl. § 44 Abs. 4 LKWG 

Bitte beachten: In ehrenamtlich verwalteten 
Gemeinden verringert sich die Anzahl der 
Mandate um eins (vgl. § 60 Abs. 2 LKWG). 
D.h., in Gemeinden mit z.B. weniger als 500 
EW benötigt man lediglich für sechs Mandate 
Kandidaten. Bspw. werden dann bei 19 Kan-
didaten 5 Pkt. vergeben. 

III. c) Kandidatenzahl  
für die Wahl des 
Bürgermeisters 

nein 3 Verhältnis Bewerber / Mandate  
 

2 oder mehr Kandidaten 3 Pkt. 
Amtsinhaber stand allein zur 
Wiederwahl 

2 Pkt. 

1 Kandidat (nicht Amtsinhaber) 1 Pkt. 
kein Kandidat 0 Pkt. 

 

III. d) Widerstand gegen  
verfassungsfeindliche  
Bestrebungen 

ja 3 Bis zu 3 Pkt., wenn aktiv und friedlich Widerstand 
gegen offenkundige Verfassungsgegner geleistet 
wird. 

Mit einfließen in die Bewertung soll, ob es 
dauerhaften Widerstand in Form von Vereini-
gungen o. ä. oder nur zeitlich begrenzten bzw. 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

Gemeinden, in denen keine verfassungsfeindliche 
Bestrebungen auftreten, erhalten 3 Pkt. 

gelegentlichen Widerstand gegen verfas-
sungsfeindliche Bestrebungen gibt. 

III. e) aktive politische Strukturen ja 3 Bis zu 3 Pkt. nur, wenn es auf dem Gebiet der 
Gemeinde dauerhaft mindestens zwei Ortsvereine 
und/oder regelmäßige Veranstaltungen von Par-
teien gibt, soll die Höchstpunktzahl vergeben wer-
den. 

Hier geht es nicht um Aktivitäten der Gemein-
deorgane oder Fraktionen, sondern um politi-
sche Aktivitäten von Parteien oder Wählerver-
einigungen außerhalb des Wirkens in Sitzun-
gen der gemeindlichen Gremien. Aktivitäten 
während der Wahlkampfzeiten bleiben hier 
außer Betracht (vgl. Leitbild). 

III. f) wichtige Entscheidungen ja 5 5 Pkt. werden erreicht, wenn fünf oder mehr wich-
tige Entscheidungen aus dem im Leitbild aufge-
führten Katalog getroffen wurden.  

Maßgeblich ist dabei ein Fünf-Jahreszeitraum 
(2012 bis 2016). Entscheidungen, die lediglich 
eine Instandhaltung ohne substanzielle Ver-
besserung beinhalten, bleiben außer Betracht, 
da sie nur dem Erhalt dienen und  keine wich-
tige politische Gestaltung darstellen. Entspre-
chendes gilt für Investitionen, die keine nen-
nenswerte Bedeutung haben (wertende Be-
trachtung). 

IV. Dauernde finanzielle Leis-
tungsfähigkeit 

    

IV. a) RUBIKON 
 

nein 9 gesicherte dauernde Leistungs-
fähigkeit 

9 Pkt.  
 

eingeschränkte dauernde Leis-
tungsfähigkeit 

7 Pkt. 
 

gefährdete dauernde Leis-
tungsfähigkeit 

5 Pkt. 
 

weggefallene dauernde Leis-
tungsfähigkeit, aber mittelfristig 
nachhaltiger jahresbezogener 
Haushalts-ausgleich 

3 Pkt. 
 

weggefallene dauernde Leis-
tungsfähigkeit u. auch mittelfris-
tig kein jahresbezogener Haus-
haltsausgleich 

0 Pkt. 

 

Der Bewertung ist grundsätzlich die Daten-
auswertung aus RUBIKON für die Haushalts-
planung 2017 zu Grunde zu legen. Die Daten-
auswertung stellt ab dem Haushaltsjahr 2017 
eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan 
dar und liegt daher jeder Gemeinde vor. Eine 
abweichende Bewertung kann im Interesse 
möglichst realistischer Daten erfolgen, wenn 
die (vorläufigen) Ist-Ergebnisse aus Haus-
haltsvorjahren erheblich von der Haushalts-
planung abweichen und deshalb von einer 
abweichenden Leistungsstufe auszugehen ist. 
In diesem Fall sollten die vorläufigen Ergeb-
nisse im RUBIKON-Datensatz für den Jahres-
abschluss 2015 oder 2016 erfasst werden und 
ein entsprechender Hinweis im Bemerkungs-
feld der Kommune erfolgen.  
Für die Differenzierung zwischen der 4. (3 
Pkt.) und 5. (0 Pkt.) Kategorie kommt es auf 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

den jahresbezogenen Ausgleich des Finanz-
haushalts (Muster 7, Spalte 3 Nummer 47) 
bzw. der Finanzrechnung (Muster 13, Spalte 
9, Nummer 47) und des Ergebnishaushalts 
(Muster 6, Spalte 3, Nummer 31) bzw. der 
Ergebnisrechnung (Muster 12, Spalte 9, 
Nummer 31) an, wobei noch nicht in der Fi-
nanzplanung enthaltene Haushaltssiche-
rungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. 

IV. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuerkraft nein 5 durchschnittliche Steuerkraftmesszahl innerhalb 
der letzten drei Jahre vor dem Stichtag pro Ein-
wohner 

über 865,85 € (150%)   5 Pkt. 
über 692,68 € (120%)   4 Pkt. 
über 519,50 € (90%)   3 Pkt. 
über 404,06 € (70%)   2 Pkt. 
über 288,62 € (50%)   1 Pkt. 
€ oder weniger  0 Pkt. 

Gemessen an dem Landesdurchschnitt der 
Steuerkraftmesszahl für drei Jahre (2013 bis 
2015) in Höhe von 577,23 € pro Einwohner 
ergibt sich folgende Verteilung. Dadurch er-
folgt zumindest eine ansatzweise Nivellierung 
statistischen Ausreißer. (s. Datenblatt) 

Punkte Gemeinden 
0 Pkt. 20 
1 Pkt. 162 
2 Pkt. 245 
3 Pkt. 196 
4 Pkt. 76 
5 Pkt. 54 

IV. c) Sozial-
versicherungspflichtige Ent-
wicklung 

nein 5 mehr als 10% Zuwachs   5 Pkt. 
mehr als 5% Zuwachs  4 Pkt. 
0% oder mehr Zuwachs  3 Pkt. 
5% oder weniger Verlust 2 Pkt. 
10% oder weniger Verlust 1 Pkt. 
mehr als  10% Verlust 0 Pkt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Betrachtet 
wird, wie sich 

Punkte Gemeinden 
0 Pkt. 23 
1 Pkt. 73 
2 Pkt. 206 
3 Pkt. 290 
4 Pkt. 112 
5 Pkt. 49 
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Nr. Kriterium 
Beurteilungs-
spielraum i.R. 
der Selbstein-
schätzung 

erreichbare 
Punkte Punkteabstufung Erläuterung 

die Zahl der Sozialversicherungspflichtigen 
innerhalb von drei Jahren (Juni 2014 bis Juni 
2016) verändert hat. Daraus ergibt sich oben 
stehende Verteilung (s. Datenblatt). 

IV. d) Amtsstruktur nein 6 Jeweils maximal bis zu 3 Pkt. für die Anzahl der 
Einwohner u. Anzahl der Gemeinden in einem 
Amt. 

zuzüglich 
über 12 Gemeinden 0 Pkt. 
über 10 Gemeinden 1 Pkt. 
7 oder mehr Gemeinden 2 Pkt. 
6 oder weniger Gemeinden 3 Pkt. 

 

ab 15.000 Einwohner 3 Pkt. 
ab 12000 Einwohner 2 Pkt. 
ab 8000 Einwohner 1 Pkt. 
unter 8000 Einwohner 0 Pkt. 

Mit Gebietsstand 01.01.2016 ergibt sich fol-
gende Verteilung. (s. Datenblatt) 

vgl. § 125 KV M-V 
 

Punkte Ämter Gemeinden 
0 Punkte 2 29 
1 Punkt 11 159 
2 Punkte 18 203 
3 Punkte 23 183 
4 Punkte 17 101 
5 Punkte 4 34 
6 Punkte 1 4 
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11665
öffentlich
06.06.2017
Katrin Schmidt

Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Einlegung 
eines Widerspruchs gegen den Kreisumlagebescheid 2017
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
- siehe Eilentscheidung - 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz bestätigt die anliegende Eilentscheidung des Bürger-
meisters vom 08.06.2017 zur Einlegung eines Widerspruchs gegen den Kreisumlagebe-
scheid 2017 mit gleichzeitiger Beantragung der Aussetzung des Verfahrens.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 08.06. 2017
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